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ſich in folgendem Jahr darſtellen . Weil auch
Theurung in die ſem der Werth aller , ſonderlich zur Lei⸗

bes⸗Nahrung und Nothdurfft erforderlicher
Sachen fehr geſtiegen , und dieſes durch all⸗

Beſchreibung Kaͤyſ. Hof/und Erblands⸗Geſch .

Die weitere Folge dieſes Anbringens wird

zu groſſe Ausfuhr , auch gefaͤhrlichen Vorkauff ,
unter andern verurſachet worden war , als

lieſſen die Geſandtſchafften an Kaͤyſerl. Maj.
gelangen, Sie allergnaͤdigſt geruhen mochten ,

dahin ergehen zu laſſen , daß keine nachthei⸗

lige Paͤſſe weder von dort⸗noch anders woher
ertheilet , denen Buͤrgern und Eingeſeſſenen

Urtz nach eingetrettenem dieſem Jahr /
nahm das ziemliche Zeit obgeſchwebte

8 Religions⸗Geſchaͤfft ,zu Vergnugung
Sehwedens und derer Luthergner , dergeſtalt
ein Ende , daß dem Schwediſchen Plenipoten -

tiario von denen Kaͤyſerl. Executions - Com -

millarien , unterm 28. Febr. nachſtehende end⸗

liche Declaration Kaͤyſerl . Majeſt . als ein Exe⸗

cutions· Receſs uberſchrieben wurde :

Gleichwie Ew . Excellenz aus denen er⸗

folgten communicationen der zeitherigen Exe-
cutioous ·Actuum wohl erinnerlich ſeyn wird ,
welcher Geſtalt Ihro Kaͤyſerl . und HKoͤnigl.
Majeſt . nach Veranlaſſung der Alt⸗Nanſtaͤd⸗
tiſchen Convention , in denen Fuͤrſtenthümern ,
Brieg , Wohlau , Münſterberg , Oelß , und

der Stadt Breßlau , die in beyliegender Con .

ſignation ſpecilicitte Kirchen , hinwiederum

einraͤumen laſſen ; alſo haben auch allerhöͤchſt⸗
erwehnte Kaͤyſerl . und Köͤnigl. Majeſt . zu end⸗

licher Terminirung dieſes weitlaͤufftigenReli⸗
gions - Negotü , ſich uͤber die bey der execu⸗

tion angekommene Puncten fernerweitig aller⸗

gnaͤdigſt zu declariren , nicht ermangelt , und
zwar dergeſtalten , daß 5

primò , was die in der Alt⸗NRanſtaͤdtiſchen
Convention §. 2 . angedeutete Vermehrung

der bey denen Kirchen vor Schweidnitz ,

Jauer und Glogau erforderlichen Miniſtro -

dum anlanget , nachdem dieſelbe in dem Tra -

Gat fundiret , man Ihro Seits nicht gemey⸗

net ſey , einige obſtacula darwider zu machen ,
wenn nur die prælentation auf Arth und

Weiſe geſchehen wuͤrde, wie ſolche bey Auf⸗
erbauung derſelben introduciret worden .

Wie denn auch allerhoͤchſt erwehnte Ihro
Kayſerl . und Koͤnigl. Majeſt . auf lpeciale In -

terceſſion Sr . Koͤnigl. Majeſt. in Schweden ,

die Erbauung der Thuͤrme, Verſtattung des

Glocken⸗Klangs , und den oͤffentlichen Leichen⸗
Conduct , jedoch ſalvis in omnibus juribus

ſtolæ , ſo denen daſelbſtigen Catholiſchen Stadt⸗
parochis zukommen und gebuͤhren, nicht dit⸗

ficultiren , auch allergnaͤdigſt zulaſſen werden ,

daß gemeldte drey Kirchen und neuauffge⸗
richtete Schulen , aus Mauern und Steinen ,

an dero in Baͤyern ſubliſtirende Adminiſtra .
tion den gemeſſenen allergnaͤdigſten Befehl! Verwandten , darzu recommendiren , von

—

in Regenſpurg der Auffkauff verboten , mithin ,
die Conſumtibilia auf einen leidentlichen Preiß /
vormahligen dißfalls ergangenen Reichs⸗Po⸗
licey⸗Ordnungen gemaͤß, zum beſten derer

Geſandtſchafften , geſtellet wurden .

Da der General von Thuͤngen der Zeit ge⸗

ſtorben , und mit ſeinem Abieibendie General. Jeunne,
Feld⸗Zeugmeiſter⸗Stelle eroͤffnet wordenſſe⸗Ant

war , lieſſen Ihro Churfuͤrſtliche Gnaden kuſdenSthn,*
Maͤntz den Herꝛn von Schoͤnborn, als ihren

deſſen Erfolg und andern ins kuͤnfftige ein

9150
5 mit GOttes Huͤlffe zu berichten ſeyn

wird .

Kaͤyſerl. Hof⸗und Erblands⸗Geſchichte .
( jedoch wenn ſolche einen Stuͤck⸗Schuß weit
von der Stadt hinaus entfernet wuͤrden, ) er⸗

bauet werden moͤchten.
Secundò , condeſcendiren Ihro Kaͤyſerl.

und Koͤnigl. Majeſt . allergnaͤdigſt , in die ver⸗

ſtattende Reichung , des Abendmahls bey Be⸗

ſuchung der Krancken Augſpurgiſcher Contes -

lion , wenn dieſe Ausſpendung von ſothaner

Confeſſion Pfarrern ,ſo an denen angraͤntzen⸗
den Fuͤrſtenthumern , wo beyderley Religio⸗
nen zugelaſſen , befindlich und angeſeſſen , ge⸗

ſchehen wird .

Tertio , haben Ihro Kaͤyſerl . und Koͤnigl.
Majeſt . bereits eine neue Taxam ſtolæ auffrich⸗
ten , und dieſelbe dero gantzem Erb⸗Hertzog⸗
thum Schleſien angedeyen laſſen , ſind auch

allergnaͤdigſt nicht gemeynet , daß , wenn ſo⸗

thane Taxa denen Catholiſchen Pfarrern von

ihrigen Parochianis der unveraͤnderten Aug⸗

ſpurgiſchen Contellion , dem Herkommen nach ,
nur entrichtet wuͤrde , gemeldte Conteſſions⸗

Verwandte weder zu dem Exercitio quoad

Ceremonialia . noch auf einigen in ihrer Re⸗

5 gebraͤuchlichen Actum zwingen zu laſ⸗
en .

Quartò , ſoll denen Pupillen frey gelaſſen
werden , wenn ſie ihre Jahre erreichet , mit

ihren Guͤtern , gleichwie andere , zu dilponiren ,
auch denen Wittiben und Jungfrauen nicht

verwehret ſeyn, ſich nach Belieben ,ſo wol mit

In⸗ als Auslaͤndiſchen zu verheyrathen , und

gleichwie
Quintò , Ihro Kaͤyſerl . und Koͤnigl. Majeſt .

wegen Communicirung derer Käyſerl . und

Koͤnigl. Verordnungen , in Originali , denn

nicht minder , daß in denen Religions und

Conſiſtorial - Faͤllen , die Erecution , Interpo -
lita appellatione , nicht fortzuſtellen , kein Be⸗
dencken tragen , alſo thun dieſelbe auch

Sextò , bey demjenigen , was wegen pa -

ciscirter Education der Kinder in dieſer oder

jener Religion , inter perſonas diverſæ Re -

ligionis , wie imgleichen auch der Copulatio⸗
nen halber relſpectu Parochi Sponſæ , verlan -

get worden , keinen fernern Anſtand machen .

Imgleichen ſolle
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Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Septimò , ſo wol denen vonAdel und der Bau⸗
erſchafft auf dem Lande , als denen Burgern in

denen Staͤdten , Guͤter und Haͤuſer , in denen

unter Catholiſcher Herrſchafftgelegenen tundis .

zu erkauffen , und an ſich zu bringen , nicht ver⸗

wehret , noch einiger Herrſchafft oder Obrigkeit

85

Duodecimò , die extradition der Laſſa⸗ 1709 .

tiſchen Tochter ſolle auch ferner nichtcifficulci —
ret , ſondern ſolche gewiſſen Augſpurgiſchen
Confeslions⸗Verwandten Vormundern an⸗ muellefe⸗
vertrauet werden . rung .

Decimo tertio , mit der quoad formam & Con ũſto

13
1 1709 .
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unter Ca⸗

tholiſchen.

on.
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Separirter
Filialien .

einige exceptionen , oder Privilegium in contra -

ium , darwider vorzuſchuͤtzen , zugelaſſen ; denn

Octavò , denen der unveraͤnderten Aug⸗

ſpurgiſchen Conteſſion Verwandten in denen

Kirchen - Feſtis , Feyertaͤgen zu arbeiten , doch

dergeſtalten , daß der caltus divinus der Catho⸗
liſchen dadurch nicht turbiret werde / keines

weges verwehret , auch die Freyhaltung ihre
Epitaphia und Monumenta auffrichten laſſen

zu koͤnnen, allergnaͤdigſt erlaubet ſeyn.
Nonò , haben Ihro Käͤyſerl . und Koͤnigl.

Majeſt . die Stadt⸗Kirche und Schule zu

Goldberg , wie auch die zu Banthen , hinwie⸗
derum denen Augſpurgiſchen Contelſions⸗

Verwandten einzuraͤumen , allergnaͤdigſt anbe⸗

fohlen , ſind auch nicht abwidrig , daß das zu

Brieg in der Vorſtadt gelegene ſo genanndte
Polniſche Kirchlein , zum libero exercitio der

Augſpurgiſ . Confeſſ . überlaſſen werde . Was

aber die Kirche zu Loßen belanget ,da laſſen es

oͤffters allerhoͤchſt erwehnte Ihro Kayſerl. und

Koͤnigl. Maj . bey dem allergnaͤdigſt bewenden ,

daß ſolche hinwiederum in eum ſtatum , qui
fuit tempore concluſæ pacis Weſtphalicæ ,ge⸗
ſetzet werde , und ferner dabey verbleiben ſoll ;
es waͤre denn , daß zwiſchen dem Pralaten zu

§. Vincenz und der Ritterſchafft , mit beyder⸗

ſeitigem Vergnuͤgen ,ein anders unter ſich ver⸗

glichen wuͤrde . Nicht minder iſt
Decimò , die Auf⸗und Einrichtung der aus

dem Fuͤrſtl. Geſtiffte zu S. Johanmis in der Stadt
Liegnitz kundirter Ritter ⸗Acacemie bereits in

ein vollkommenes Elle gebracht worden , bey
welchem esnochmals oͤffters allerhoͤchſtgedach⸗
te Kayſerl . und Koͤnigl. Majeſt . nicht allein al⸗

lergnaͤdigſt bewenden laſſen , ſondern tragen

auch kein Bedencken , ſolches Ew . Excellenz

durch uns zu communiciren .

Undecimò , nachdem die Filial - Kirchen , ſo in

dem Territorio derer reſtituirten nicht befind⸗
lich , wol aber in Territorio Reformationi ob-
noxio, ſalvis in conventione expreſſis paſſibus ,
gelegen, nunmehro zu denen Matribus nicht

gehoͤrig, ſondern leparatione facta , eo ipſo

ſelbſten Matres worden , ſo iſt der Billigkeit ge⸗

maͤß , daß auch deren Jura , Privilegia , Redi -
tus , Fundi & Bona, eò pertinentia , ihnen ge -

laſſen werden muͤſſen. Gleichwie nun aber

ſolche erwehnten Filial - Kirchen , als ihr Eigen⸗
thum , nicht entzogen werden koͤnnen, ſondern
billich zu reſerviren ſeyn ; alſo ſind hingegen

Ihro Kaͤyſerl. und Koͤnigl. Majeſt . nicht ab⸗

widerig , daß die accidentia ſtolæ, mit denen

der unveraͤnderten Augſpurgiſ . Conteſſion zu⸗

gethanen Parochianis , auch denen retradirten

Matribus gleichmaͤſſiger Confesſion , intuitu

der daſelbſt verrichtenden Miniſterialium , uͤber⸗

laſſen werden moͤgen .

materiam auf den Fuß , welcher tempore

tung der Contiſtoriorum zu Liegnitz , Brieg ,

und Wohlau , hat es nunmehro ſeine End⸗

ſchafft erreichet , und ſind die dazu verordnete

Catholiſche Præſides , daß ſie lecundùm Ca -

nones in Auguſtana Religione receptos ,& ma -

jora Aſſeſſorum vota , bey denen vorkommen⸗

den Sachen , ſalva ubique appellatione imme -

diata , an Ihro Kaͤyſerl. und Koͤnigl. Majeſt .

zu concludiren und decidiren haͤtten, gleich
Anfangs hienacher inſtruiret worden . Was

aber die confirmation derer Præſentaiorum

belanget , da haben Ihro Kaͤyſerl. und Koͤnigl.
Majeſt . ſich dahin allergnaͤdigſt entſchloſſen ,
daß bey denenjenigen Partheyen , allwo dero⸗

ſelben das Jus Patronatus immediatè zukom- ⸗
met , weilen ſothanes Jus pra ſentandi una

cum jure confitmandi unſeparirter verknupf⸗
fet iſt , ſolches auch ablolute deroſelben reler⸗

virter verbleiben muſſe . Damit aber binnen

dieſerZeit die eingepfarrten in denen Cam⸗

mer⸗Borfffehafften ſich uͤber den abgaͤngigen
Gottesdienſt nicht zu beklagen haͤtten , ſo wer⸗

den ſich Ihro Kaͤyſerl. und Koͤnigl. Majeſt .

nicht entgegen ſeyn laſſen , daß inzwiſchen , und

in ſo lange dero allergnaͤdigſte Collatur ( wel⸗
ches jedesmal zeitlich eingerichtet werden

wird ) erfolget , ſothaner Gottesdienſt , nebſt
denen Miniſterialien , entweder von denen

angraͤntzenden Pfarrern , oder von einem an

dem Conſiſtorio proviſorio modo hierzu er⸗

kieſtem Subſtieuto verrichtet werde ; wie dann

auch oͤffters hoͤchſt erwehnte Kaͤyſerl . und

Koͤnigl. Majeſt . dahin allergnaͤdigſt conde⸗

ſcendiren , daß in demjenigen calu , allwo

denen brivatis mehr gemeldtes Jus Patronatus

gehoͤrig, das Conſiltorium dem von denen

Privatis præſentirten Pfarrer , ſo bald er dem⸗

ſelben vorgeſtellet worden , alſo gleich provi⸗
ſorio modo die Miniſterialia inzwiſchen ver⸗

richten , und ſaper qualitatibus & habilitate

des vocirten Subjecti Bericht erſtatten , und

die dißfaͤlligeBeſtaͤttigung Ihro Kaͤyſerlichen
Majeſt . durch Vorzeigung ſeiner vocation

ausbitten ,und erwarten ſolle . Nicht minder

Decimo quarto , ſolle auch das Conſiſto -

rium , oder ſo genannte Kirchen ⸗Ammt , be

der Stadt Breßlau , in derjenigen Verfaſ⸗
ſung , wie ſolche tempore pacis Weſtphalicæ

geweſen , annoch ferner verbleiben ; und nach⸗
dem die bißherige nororiſche Praxis gezeiget,
daß zwiſchen dem Biſchoͤfflichen Conliſtorio

und oberwehntem Breßlauiſchen Kirchen⸗
Ammt , das Jus præventionis und electionis

allezeit ſtatt gefunden , und in der lirigirenden
Partheyen freyen Willkuͤhr beſtanden , zu

welchem ſie ſich aus beyden wenden wollen ;

Theatri Europæi XVIII . Theil . alſo

pacis tien Ein⸗

Weſtphalicæ geweſen , verabfaſſeten Einrich⸗fichtuns.

zu Breß⸗
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ins künfftige verbieiben , als derley zu dem
Biſchoͤfflichen Conliſtorio freywillig recurri -

rende Partheyen , von demſelben entweder ſe⸗

zundum Canones in Auguſtana Religione re -

ceptos , & quidem , ſalva ſemper appellatio -
ae immediata an Ihro Kaͤyſerl. und Königl .

Majeſtaͤt , judiciret , oder aber gleich Anfangs
nach der Sachen Bewandnuß und Unſtan⸗
den , von erwehnten Biſchofflichen Judicio ab⸗

gewieſen , und an das Breßlauiſche Kirchen⸗

Ambt remittiret werden ſollen .
Decimo quinto , haben wir auch in Materia

der Erſetzung derer Otliciorum publicorum ,
von wegen und in dem Namen allerhöechſt⸗
erwehnter Ihro Kaͤyſerl . und Koͤnigl. Majeſt .
Ew . Excellenz zu bedeuten , daß gleichwie vor⸗

hin ſchon notoriſch , welcher Geſtalt die un⸗

ter deroſelben Unterthanen der Augſpurgiſchen
Confeſſion zugethane Subjecta , weder von

den Militar - noch Civil - inſonderheit aber de —

nen Landes⸗Ollicis , ihrer Tuchtigkeit nach,
nicht arciret wuͤrden ; alſo auch ins kunfftige ,
Ihro Kaͤyſer ⸗und Koͤniglichen Majeſtaͤt ,
auf ſelbige allergnaͤdigſt reflectiren , und nicht

weniger bey denen Staͤdten und Magiltratu⸗
ren , die tauglichen Subjecta Augſpurgiſcher
Confeſſion , in zu

iehen , unvergeſſen ſeyn wuͤrden .

Becimo 0 was endlich die verlangte
Erlaubnüͤß uber die , nach dem Weſtphaͤli⸗
ſchen Frieden⸗Schluß , in denen Vorſtaͤdten

zu Schweidnitz , Jauer und Glogau , erbau⸗
te drey Kirchen , annoch eine groͤſſere Anzahl

Kirchen und Schulen goncerniret ; ſo wollen
Ihro Kaͤyſer · und Koͤnigliche Majeſtät⸗ zu

Bezeugung dero gegen Ihro Koͤnigl. Majeſt .
in Schweden , ſtets hegender freund⸗bruͤder⸗
lichen propenſion , und wie begierig Sie ſeyen ,

alles das jenige beyzutragen , was zu ferner⸗

weitiger Cultivirung , beſtaͤndig⸗guten Ver⸗
nehmens und Freundſchafft gereichen koͤnnte:
Wie nicht minder um dieſemſo viel und lang⸗

jahrigen Religions⸗Negotio einen vollkomme⸗

nen Außſchlag zu geben , mithin ſich von allem
weitern dißfälligen Angehen hinfuro zu befrey⸗

on , allergnaͤdigſt erlauben und zulaſſen , daß
oͤffters erwehnten unveraͤnderten Augſpurgiſ⸗
Confeſſñions - Verwandten ,uͤberoben gemeldte

drey Kirchen , annoch eine Anzahl von an⸗

dern ſechs Kirchen und darzu gehorigen Schu⸗
len , nach Art und Weiſe obgerügter Schweid⸗
nitz Jauer⸗ und Glogauiſchen Kirchen , und

zwar dergeſtalt , daß ſelbige keineActus Paro -

chiales , zum præjudiz der daſelbſtigen Catho⸗

liſchen Pfarrer , zu exerciren befugt ſeyn , we⸗

niger denen Parochis loci an ihrer ſtola , Ze⸗
benden , oder andern accidentüs einigen Ein⸗

trag thun , auch quoad præſentationem Mi -

giltrorum , auf gleicheWeiſe, wie obige be⸗

nahmſete drey Kirchen, verfahren und die Præ⸗

lentatos , zu allergnaͤdigſter Kaͤyſerlichen Con⸗

fitmation , ſo dann jedesmal einſenden ſollen,
auf ihre ſelbſt eigene Unkoſten , in denen ihnen

86 Beſchreibung
alſo müſte es auch darbey um ſo viel mehrſldenominirenden Oertern , auf denen aus⸗

Kaͤhſ Hof⸗ undErblands⸗Geſch.

ſteckenden Platzen , frey und ungehindert er⸗
bauen moͤgen . Gleichwie nun aber hierzu oͤff⸗
ters allerhoͤchſt erwehnte Kaͤyſerl. und Koͤnigl.
Majeſtaͤt , nachfolgende Oerter , als , in dem

FuͤrſtenthumSagan , vor der Stadt Sagan ,
in dero Erbfuͤrſtenthum Groß⸗Glogau , vor

der Stadt Frey⸗Stadt , in dero Erbfuͤrſten⸗
thuͤmern Schweidnitz und Jauer , vor denen

beyden Staͤdten Hirſchberg und Landeshut ,
in der freymen Standes⸗Herrſchafft Militſch ,
vor der Stadt Militſch , und in dero Erb⸗

fuͤrſtenthum Teſchen , nahe bey der Stadt
Teſchen , allergnaͤdigſt denominiret und aus⸗

geſehen ; alſo werden auch dieſelbe fernerwei⸗
tig nicht ermangeln , die erforderliche Ver⸗
ordnung dahin vorkehren zu laſſen , damit, ſo⸗
bald nur die declaration der vollkommentlich
vollzogenen Alt ? Ranſtaͤdtiſchen Convention

halber , Koͤniglich⸗Schwediſcher Seits erfol⸗
get , auch der hierzu benoͤthigte Platz und Ort ,

alſo gleich und ohne weitern Anſtand , be⸗

noͤthigter maßen nach , ausgezeichnet werden

moͤge.

Welches alles wir Ew. Excellenz zu dero
Notiz und Wiſſenſchafft hiermit eroͤffnen und

beybringen wollen , nicht zweiffelende , daß
gleichwie Ew . Excellen⁊ daraus ſo viel erſe⸗
hen und warnehmen werden , daß man von

Seiten Ihro Kaͤyſerl . Majeſtaͤt alles das⸗

jenige gethan , was zu vollkommener Er⸗

reichung und Erfuͤllung mehr gemeldter Alt⸗

Nanſtaͤdtiſchen Convention gereichen und ver⸗

langet werden koͤnne : Alſo man auch hinge⸗
gen Koͤniglich⸗Schwediſcher Seits mit der

endlichen declaration , wie nemlich oͤffters an⸗

gezogener Alt⸗Nanſtaͤdtiſchen Convention

nunmehro ein luficientes und zulaͤngliches
Genuͤgengeſchehen , und ſolche dergeſtalt voll⸗

kommentlich erfuͤllet worden , keinen weitern

Anſtand machen , ſondern dieſes ſo lang ge —

ſchwebte wichtige Religions⸗Werck , zu der

gaͤntzlichen End ſehafft bringen helffen werden ,

und dieſes zwar um ſo viel ehender, als Ihro
Kaͤyſerl. und Koͤnigl. Majeſt . Dero Koͤnigl.
OberAmbte in Dero Erb - Hertzogthum
Ober⸗und Nieder⸗Schleſien , bereits aller⸗

gnaͤdigſt dahin beordert , daß ſo bald nur im⸗

mer obgemeldte Declaration Koͤnigl. Schwe⸗
diſcher Seits erfolget ſeyn wuͤrde , obange⸗
zogene Dero allergnaͤdigſte Reſolution allen

und jeden geiſt⸗ und weltlichen Inſtantien in⸗

timiret und zu wiſſen gemacht , auch deren

punctuale Befolgung und execution in allem

Ernſt und Nachdruck mitgegeben , und dar⸗

üͤber ſteiff und veſte Hand gehalten werden

ſolle. Worbey wir uͤbrigens verharren

Ew . Excellenz ,

Breßlau , den 8 . Febr . 1709 .

—

Dieſem war eine Verzeichnuß aller derer

Kirchen beygefuͤget, welche , vermoͤge Alt⸗

Ranſtaͤdtiſcher Convention , an die Luthe⸗

Specific
tion , wa

die Luthe
riſch⸗

raner
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raner wieder gegeben worden waren , und

ihnen forthin beſtaͤndig bleiben ſolten , die

man zu mehrerer Nachricht hier auch dem ge⸗

neigten Leſer mittheilen ſollen .

Conſignation derer an die Augſpurgiſchen
Confeſſions⸗Verwandte Staͤnde , vermoͤge
der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Convention retradir -

ten Kirchen .

In dem Fuͤrſtenthum Liegnitz .
Die Stadtgirche zu Goldberg/die Stadt⸗

Kirche zu Hainau , die Begraͤbnuͤß⸗Kirche
daſelbſt , die Stadt⸗Kirche zu Luͤben, item ,
zwey kleine Kirchlein , denn das Begraͤbnuͤß⸗
Kirchlein zu Allerheiligen , die Kirche zu Wahl⸗
ſtadt , Kaltwaſſer , Roͤchlitz, Pathenau , die
Kirche zu Parwitz , das Begraͤbnuͤß⸗Kirchlein
daſelbſt , die Kirche zu Groß⸗Baudiß , Groß⸗
Tietz , Kaſchwitz , Ketſch , Jemkau , Buͤrn⸗

dorff , Heydau , Groß⸗Laͤßwitz , Waldau ,
Kaͤyſers ⸗Waldau , Boͤrſchdorff , Blumeroda ,
Waͤgten , Geribing und Kampern .

Im Fuͤrſtenthum Brieg .
Die Kirche zu Kauen , Kaͤtzendorff, Sto⸗

ſberau , Zſcheplowitz , Neudorff , Scheidelwitz ,
Michelwitz , Linden „ Brieſen , Bamkau ,

Jaͤgerndorff , Schoͤnau , Boͤmiſchdorff, Mi⸗

chelau , Pampitz , Muͤncken , Peiſterwitz ,
Wuͤſte⸗ Prieſe , Groß⸗Peißkerau , Gaule ,
Zedlitz , Pohlniſch⸗Kirchlein zu Strelen , Eiſen⸗

berg , Priborn , Crommendorff , Obbendorff ,
Stadt⸗Kirche zu Nimbtſch , St . George —
Kirchlein , Prauß , Rudelsdorff , Kartzen ,
Steinkirchen , Arnsdorff , Wilkau , Seintz ,
Heydersdorff , Langen⸗Oels , Naſſelwitz , Mils⸗

kowitz , Syroth , GroßLiegnitz , Karſchen ,
Pfarr⸗Kirche zu Creutzburg , Begraͤbnuͤß⸗
Kirchlein , Jacobsdorff , Pfarr⸗Kirchlein zu

Pitſchan , item , St . Hedwigis , Polanowitz ,
Golkowitz , Neudorff , Koſtau , Pfarr⸗Kirche
zu Reichſtein , Pfarr⸗Kirche zu Silberg , das

Pohlniſch - Kirchlein vor der Stadt Brieg ,
Stadt⸗Kirche zu Ohlau , und das Pohlniſche
Kirchlein daſelbſt .
Inm Wohlauiſchen Fuͤrſtenthum .

Die Stadt⸗Kirche zu Wohlau , Filialis

zu Klein⸗Ancker , Stadt⸗Kirche zu Steinau ,
Begraͤbnuß ⸗Kirchlein , Timmendorff ,
Auͤrtſch , Stadt⸗Kirche zu Rauden , und da⸗

ſige Filialis , Alt⸗Rauden , Stadt⸗Kirche zu
Wintzig , Hoſpital⸗Kirche daſelbſt , Beſchiua ,
Stadt⸗Kirche zu Herrnſtadt , Begraͤbnuͤß⸗
Kirchlein , und Filialis zu St . Andreæ .

Im Fuͤrſtenthum Muͤnſterberg .
Topplowoda , Nodſchuͤtz, Quulckendorff ,

Ober »und Nieder⸗Lambersdorff , Stoltz ,
Giresdorff , Roſenbach , Dittmansdorff und
Olbersdorff .

Im Fuͤrſtenthum Gelß .
Die Stadt⸗Kirche zu Trebnitz , Schwan ,

Vohlniſch⸗Hammer , Lucin , Schotten und

Paulan .

Bey der Stadt Breßlau .
Die Kirche zu Dombslau , Riemberg ,

Schwotſch und Protſch an der Oder .

Dasjenige , was dem Executions - Recels
noch mit angehaͤnget , und dem Schwediſchen
Plenipotentiario uͤberſchicket worden , war

folgendes :
Demnach nebſt andern in denen Fuͤrſten⸗

thuͤmern Liegnitz und Brieg , zu folge der ge⸗

troffenen Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen onvention , an

die Augſpurgiſche Copteſſions - verwandte

Staͤnde , retradirten Kirchen , auch folgende :
als in dem Fuͤrſtenthum Liegnitz, die Kirche zu

Graͤtzberg , Modelsdorff , Wilhelmsdorff ,
Leſchwitz und Glaun ; dann in ermeldtem Fuͤr⸗
ſtenthum Brieg , die Kirchen zu Ruͤgersdorff
und Schoͤn ⸗Waldau , daſigen Gemeinden
und eingepfarrten ,zu ihrem freyen Religions⸗
Exercitio wuͤrcklich ubergeben worden , und

dahero ſothane Kirchen unter die General —

Conſignation der ſaͤmbtlichen theils commis⸗

ſionaliter retradirten , theils vorhero wieder

eroͤffneten Kirchen , allerdings gehoͤrig find.
Als wird ſolches zu der Sachen mehrern
Sicherheit , durch unſere eigene Hand - Unter⸗
ſchrifften und beygedruckten Petſchafften be⸗
urkundet . Breßlau den 28. Febr. 1709 .

( L. S. ) Hauß Anton , Graf Schafgotſche .
( L. S. ) Chriſtoph Wilhelm , Graf Schaf —

gotſche .
( L. S. ) Frantz Anton , Graf Schafgotſche .

Nden
Albrecht Langius von Kranich⸗

tadt .

Dieſes war nun ſo gut als ein Executions⸗

Receſs, nach weſſen Erhaltung denn auch , der

Schwediſche Plenipotentiarius Namens ſei⸗
nes Principalen verſicherte , daß der Alt⸗Nan⸗
ſtaͤdtiſchen Convention , ob Seiten Kaͤyſerl.
Maj . ein voͤlliges Genůgen geſchehen ſey, und

gab deßhalben folgendes von ſich :
Nachdeme von ſeiner geheiligten Koͤnigl.

Maj. in Schweden mir , als Dero nach dem

Kaͤyſerl . 00 Lager auſſerordentlich verſchick⸗
ten Abgeſandten , der Vollziehung des am 12 .

( 22 . ) Aug. 1707 . zu Alt⸗Ranſtaͤdt getroffenen
Vergleichs beyzuwohnen , und daß alles das

jenige , was darinnen abgehandelt worden ,
verſprochener maßen zu Werck gerichtet wer⸗

de, eyfferig daran zu ſeyn , Befehl gegeben ,
hierauf auch , als durch goͤttlichen Beyſtand
und moͤglichſten Dienſt derer Kaͤyſerl. Herren
Commiſſarien , und ſonderlich nach erfolgter
Ankunfft des Herꝛn Grafen von Zinzendorff ,
alle Schwürigkeiten und Hinternuͤſſe aus dem
Grunde gehoben , es dahin gekommen , daß
alles und jedes , was in angezogenem Alt⸗Ran⸗

ſtädtiſchen Vergleich, wegen Wiederherſtellung
der freyen Ubung Evangeliſcher ReligionAug⸗
ſpurgiſ . Conteſſion in Schleſien , gegeneinan⸗
der gelobet, und gleichſam als ein Geſetz verord⸗

net ,zu finden , getreulich und nach dem eigent⸗
lichen Wort⸗Verſtand erfuͤllet, und demſelben
ein Genuͤgen geleiſtet worden , auch dannenhero
alles das jenige , was ſolcher Geſtalt erfuͤllet

*

Der Kaͤyſ
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worden , oͤffentlich kund machen ſolle/mir den

gnaͤdigſten Befehl gegeben : Als bekenne ich,

wie gedacht, vor jederman , auf Art und Wei⸗

ſe , wie es am kraͤfftigſten geſchehen kan , daß

von allem , was in dieſem Religions⸗ Werck

abgehandelt , weiter nichts , unter was Vor⸗

wand es auch erlanget werden koͤnne, zu er⸗

füllen , oder demſelben ein Genugen zu leiſten ,

ferner übrig ſey, ſondern auch gegen Sr . ge⸗

heiligten Kayſ . Majeſt . Se . geheiligte Koͤnigl.
Majeſt .in Schweden , daß auf dero Vorbitte ,

dieſelbe 6 . neue Kirchen zu erbauen , dero ge⸗

treuen Unterthanen vergoͤnnet, mit dem danck⸗

barſten Gemuͤth erkennen , und daß Sie die⸗

ſes alles mit freund⸗ brüderlichen Dienſten

jedesmal erkennen werden , durch mich gewiß
verſichern . Allermaſſen ich noch zu dem En⸗
de auf Sr . geheiligten Koͤnigl. Majeſt . in

Schweden Neöthehen gegebene , und in dieſe

Schrifft verfaſſte Bekaͤntnüß , dieſem allen

mit eigener Hand unterſchrieben und mit mei⸗

nem Inſiegel bekraͤfftiget. Gegeben zu Breß⸗
lau den 8 . Febr . 1709 .

( L. S. )
Henning , Freyherꝛ von Strah⸗

lenheim .
Von dem Koͤnig in Schweden ſelbſt lief

die Käyſerl . Seits ernſtlich verlangte Kacifi⸗

cation , deß in Schleſiſchen Religions⸗Sachen
endlich abgehandelten auch ein , und wollen

wir ſelbige , dieſe Sache vollends beyſammen

zu haben , hier anfugen , ſambt der Dimitti -

rung des Schwediſchen Plenipotentiarü von

Strahlenheim , ob ſie gleich in dem folgen⸗
den Jahr erſt datiret . Der Inhalt war

nachſtehender maßen eingerichtet .

Wir Carl , ꝛce. ꝛc.

dom König“ Wir haben mit Freuden aus denen von

in Schme⸗lInſerm Rliniſter und Abgeſandten an Ew . bezeiget,daß er Uns deßwegen allezeit ſehr an⸗

Käyſerl . Majeſt . Hof an Uns abgeſchickten
Relationen vernommen , welcher Geſtalt das

durch die Alt ⸗Ranſtaͤdtiſche Conyention

verſehene und eingerichtete Religions⸗Werck
in Schleſien ſo gluͤcklichen Fortgang gehabt ,

daß ſnicht nur deſſen alle und jede Puncta

ſchon erfuͤlet , und zur gaͤntzlichen Execution

gebracht worden , ſondern daß auch Ew .

Kaͤyſerl . Majeſt . aus ſonderbahrer Groß⸗
muth , und einem denen Nachkommenden anzu⸗

preiſendem Exempel , unſerer freundlichen Vor⸗
bitte dieſes zu Gefallen gethan , und noch ſechs

neue Kirchen , zum Gebrauch und Troſt ihrer

der Augſpurgiſchen Contellion zugethanen
Unterthanen zu erbauen , dieſelbe erlaubet

haben , nach einem hieruͤber verfertigten In⸗

ſtrument , oder formalen Receſſe , mit einem

ſehr ernſtlichen an dero Ober ⸗Ambt in Schle⸗

ſien abgelaſſenen Befehl , daß ſich niemand

freventlich unterfangen ſolle, das jenige , was

ſo heilig und veſt von beyden Theilen , in

Krafft eines ſtets güͤltigen Geſetzes verſpro⸗
chen und geſchloſſen worden , zu ſchwaͤchen ,

aber dieſes alles Ew. Kaͤyſerl . Majeſt . groſſe
Billichkeit und Gemüths⸗Maͤſſigung anzeiget ,
und Uns inſonderheit eine deutliche Probe Ih⸗
rer Zuneigung und Liebe gegen Uns giebt ; alſo ,
kan dieſes nicht anders von Uns als werth und

genehm jederzeit gehalten werden ; wie Wir

denn auch Ew . Kayerl . Majeſt . Freund ſchafft
hoch halten , und dieſelbe durch auffrichtige Be⸗
zeigung und Liebe zu pflegen bereit ſeyn. Ubri⸗

gens befehlen Wir Ew . Kaͤyſ. Maj . dem goͤtt⸗
lichen Schutz , und wuͤnſchenDeroſelben alles

Gluckliche und Gute von gantzem Hertzen an .

Gegeben bey Bender den 21. Martii 1710 .

Dem Kaͤyſer war dieſe eigenhaͤndige Koͤnigl.
Ratification , worauf man Anfaggs ſchon ge⸗

drungen , und das Ende dieſes Religions⸗
Streits hoͤchſt angenehm , und remittirte Er

Strahlenheim in allen Gnaden , welchem Er

auch folgendes Recreditiv an ſeinen Koͤnig
mitgab .

Joſeph , ꝛc. ꝛc.

— f .

Ambte eines Abgeſaudten , welches er ſchon

viele Fahre an dem Hofe unſers glorwuͤtdig⸗
ſten Herꝛn Vaters , hoͤchſtſeligen Gedaͤchtuuß ,

verwaltet , zu beſtaͤttigen, und dieſes darum am

allermeiſten , weil Sie denſelben fuͤr geſchickt
und befliſſen gehalten , eine genaue Freund ſchafft
unter Uns zu erhalten und zu vermehren . Es

hat derſelbe auch ſeinen Sachen wohl vorge⸗

ſtanden , und hat die gantze Zeit uͤber , weil er

bey Uns geweſen , nicht nur dem Gutachten urd

Verlangen Ew . Lbd . durch ſemen Fleiß , Be⸗

muͤhung und Geſchicklichkeit , ein völliges Ge⸗

nügen geleiſtet , ſondern ſich auch gegen Uns ſo

genehm geweſen , und Wir wünſchen , daß er

noch laͤnger bey Uns verbleiben koͤnnte ; dieweil

es aber Ew . Lbd . gefallen , denſelben zu hoͤhern
und ſeiner Verdienſte wuͤrdigen Aembtern zu

gebrauchen ,ſo laſſen Wir ihn um ſo viel we⸗

niger ungern von Uns , je mehr Wir das Ver⸗

trauen haben , er werde nach ſeiner Abreiſe ,

bey Ew. Lbd . wo nicht muͤndlich, doch ſchrifft⸗
lich einen ſattſamen , und vielleicht auch nicht

verdaͤchtigen Zeugen , von Unſerer auffrichtigen
und bruͤderlichen Neigung gegen dieſelbe, und

den unverruͤckten Sinn , eine genaue Freund⸗
ſchafft jederzeit zu hegen , abgeben köͤnnen.
Wir haben demnach ihm bey ſeinem Abſchied

dieſes Schreiben mitgegeben , und Ew . Lbd⸗

freundlich eroͤffnen wollen , was Unſere Mey⸗

nung fur dieſes ihres Miniſtri Auffrichtigkeit
und Qualitaͤten ſey , wuͤnſchend/daß dieſe ihm

zum mehrern Anwachs Koͤnigl . Gnade , Huld
und Belohnung gereichen moͤge. Wuͤnſchen

luͤbrigens von Hertzen Ew . Lbd . eine lang⸗
wierige Geſundheit und alles erſprießliche
von GOTTT . Gegeben , Wien den 4.

und jemals in Ztveiffel zu ziehen. Gleichwie Sept . 17 10 .

Obſte⸗

Da Wir vor 5. Jahren und was druͤber, Deſennn⸗
nipot t

unſere Käyſerl, Regierung augetretten haben , aan⸗

ſo hat es Ew . Lbd . beliebet ihren Miniſter , den in x

Baron Henning von Strahlenheim , in ſeinem aue
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Majeſt . dargegen auch ihres hoͤchſten Orts dero

Ober⸗Ambt in Schleſien bekannt machen , mit

dem angeheffteten Befehl , es gewoͤhnlicher maſ⸗
en weiter zuverkuͤndigen, ihnen alles ihres

und gieng dieſem nach folgendes Kaͤyſerlich!
Keſcript ab :

Joſeph , von Gottes Gnaden erwaͤhlter
Roͤmiſcher Kaͤyſer , auch zu Hungarn

und Boͤhaimb Koͤnig, ꝛc .

Wohlgebohrner , Hoch⸗und Wohlgebohr⸗
ne , auch Wohlgebohrne , und Geſtrenge , liebe

Getreue ; demnach Wir uns zu endlicher End⸗

cheidung der bißherigen , die Execution der Alt⸗

Nanſtaͤdtiſchen Convention concernirenden

Ditterentien , um dermahlen dieſes wichtige
Keligions - Negotium in vollkommene End⸗

chafft zu ſetzen, uͤber die allhier mit beykom⸗
mende Pallus , nach deren zeigenden Inhalt ,
finaliter allergnaͤdigſt erklaͤret , mithin auch
dasjenige , was Wir hierinnfalß allergnaͤdigſt
relolviret , und zugleich zuverordnen vor

noͤthig erachtet , genau oblervirter wiſſen
wollen ;

Als haben Wir euch ſolches nicht allein zu

eurer Notitz und Wiſſenſchafft in Gnaden be⸗

deuten wollen, ſondern befehlen euch auch zu⸗

gleich allergnaͤdigſt , daß ihr dieſe unſere ausge⸗
meſſene Verordnung , allen geiſt⸗und weltli⸗

chen Inſtantien in unſerem Erb⸗Hertzogthum
Schlefien , gewoͤhnlicher maſſen intimiren ,

denenſelben deren punctuale Oblervantz , mit

dergeſtaltigem Nachdruck , daß darwieder

keine Exceptiones einiger dargegen habenden
barticular - Berechtigungen , jetzo oder kunff⸗
tig , etwas gelten ſollen , gemeſſen mitge⸗
ben : Den Platz und den Orth der neu zuer⸗
bauen erlaubter ſechs Kirchen Augſpurgi⸗
ſcher Confeſſion auſſer der Stadt⸗Mauer ,
deren in dem Beyſchluß , lub numero ſechs⸗
zehen ſpecificirten Staͤdte , in Gegenwart
und mit Concurrentz des Hoch⸗ und Wohl⸗
gebohrnen Unſers Hof⸗Kriegs⸗Raths , Caͤm⸗

merers , Obriſten Feid⸗Wachtmeiſters , Ab⸗
geſandten am KoͤniglichenSchwediſchen Hof ,
und lieben Getreuen , Ludwig , Grafen von

Sintzendorf , und Pottendorf , durch eines je⸗
den Fürſtenthums Landes - Haupmann , unter
welchem die Stadt gelegen , ohne weitern An⸗

ſtand auszeichnen laſſen , auch zugleich ernſt⸗
lich anbefehlen ſollet , damit Unſeren dißfaͤllig
allergnaͤdigſten KReſolutionibus in allen Pun -

cten und Clauſulen gehorſambſte Parition ge⸗

leiſtet , und bey Vermeidung Unſerer ſchwe⸗

ren Kaͤyſer⸗und Koͤniglichen Ungnade , kunff⸗
tighin darwider nichts abgehandelt werden

moͤge: Hieran wird vollbracht Unſer aller⸗

gnaͤdigſter Wille und Meynung ; Geben in

Unſerer Stadt Wien , den ſieben und zwantzig⸗
ſten Monaths⸗Tag Januarii , im ſiebenzehen
hundert neunten , Unſerer Reiche , des Roͤmi⸗

Inhalts vor jetzt und ins kunfftige nachzuleben ,

im zwey und zwantzigſten , und des Boͤe
haimbiſchen im vierdten Jahre .

Joſeph ,

I . W. C . Wratislau .

R . B. Cancellarius .

Ad Mandatum Sacr . Cæſ .

Regiæque Majeſtatis pro -

prium .

J . C. von Sannig .

Kaum waren in ſo weit die Lutheriſche
Schleſier getroͤſtet , da bald ein Ober⸗Ambt⸗

liches Patent heraus kam, welches ihnen man⸗

cherley Kummer machte , dieweil in ſelbigem der
Übertritt von Cathol . zu Lutheriſcher Religion
ein Crimen Apoſtaſiæ ( mit welchem Nahmen
man faſt den Abfall von geſammter Chriſtlichen
Religion zum Juden⸗oder Heydenthum bele⸗

get, ) geheiſſen , folglich die Lutheriſche Reli⸗
gion gleichtam mit Juden⸗ und Heydenthum
in eine Claſſe geſetzt zu ſeyn ſchien , mit dem

Befehl die Lutheriſch gewordene , ſolten bin⸗

nen ſechs Wochen zur Catholiſchen Lehr wie⸗
der kehren , oder der Lands⸗Verweiſung und
Einziehung aller Guͤther unnachlaͤßig gewaͤr⸗
tig ſeyn , und dergeſtalt alle und jede ange⸗

ſehen werden , die forthin Lutheriſch wuͤrden ;
das Patent lautet alſo :

Der Roͤmiſch Kayſerl . auch zu Ungarn und

Boͤhaimb Koͤniglichen Majeſtaͤt Obriſter
Hauptmann .

Wir Frantz Ludwig von Gottes Gnaden ,
Adminiſtrator des Hochmeiſterthums in Preuſ⸗
ſen , und Meiſter Deutſchen ⸗Ordens in

Deutſch⸗ und Welſchen Landen , Biſchoff
zu Wormbs und Breßlau ꝛc. wie auch Cantz⸗
ler und Räthe bey dem Koͤnigl. Ober⸗
Ambte im Hertzogthum Ober⸗ und Nieder⸗

Schleſien ꝛc. entbiethen denen Hoch⸗und ooͤb⸗
lichen Herren Fuͤrſten und Staͤnden des Her⸗
zogthums Schleſien , wie auch derſelben nach⸗
geſetzten Obrigkeiten , Beambten und jeder⸗
maͤnniglichen unſere relpective gebuͤhrende
freundliche Dienſte , Freundſchafft , Gruß ,
Gnade , auch alles Gutes , und moͤgen de⸗

nenſelben nicht verhalten , was maſſen aller⸗

hoͤchſt gedacht Ihro Kaͤyſerl . und Koͤnigl. Ma⸗

jeſtat unterm 27 . May naͤchſthin allermildeſt
anhero relcribiret , daß Selbe mit hoͤchſtem
Mißfallen vernommen haͤtten, welcher geſtalt
von Zeit der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Convention

und in dem Religions ⸗Weſen dieſes dero Erb⸗

Hertzogthums Schleſien vorgegangenen Ver⸗
aͤnderung das Crimen Apoſtaſiæ gantz gemein zu
werden beginne , dahingegen mehr allerhoͤchſt
gedacht Ihro Majeſt . dergleichen Abfaͤlle keines
weges zu geſtatten , ſondern vielmehr dero vor⸗

hin dißfallß geſchoͤpfften allergnaͤdigſten Relolu⸗

tion mit Nachdruck zu inſiſtiren gemeinet waͤ⸗
ren , dannenhero in Gnaden anbefehlende ,
zu Unterbrechung ſolchen l ( candaloſen Begin⸗
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Koͤnigl.

hart gegen
Lutheriſch
werdende .

ſchen im zwantzigſten , des⸗ Hungariſchen nens durch gewoͤhnliche Patentes im gantzen
Theatti Europæi XVIII . Theil . 2 Lande

Ober⸗Amt
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Lande zu publiciten , daß diejenige Landes⸗

Inwohner ( was Condition oder Standes
dieſelbe immer ſeyn moͤgen) ſo entweder Ca⸗

choliſch gebohren , oder erzogen , und ſich zur

Augſpurgiſchen Contellion gewendet , oder

welche von ermeldter Augſpurgiſ . Confeſſion

zur Catholiſchen Religion getreten , und da⸗

von wiederum abgefallen , die ſolchergeſtalt
verlaſſene Catholiſche Religion binnen einer

ſechs ⸗wochentlichen Friſt ohnfehlbar wieder⸗
um annehmen , oder dafern ſie ſich deſſen we⸗

gern werden , nicht nur mit ewiger Landes⸗
Verweiſung , ſondern auch mit contiſcirung
ihres gegenwaͤrtig⸗ und kunfftigen Vermoͤgens
itremiffibilitet beſtraffet , und mit gleichmaßi⸗

ger Strenge wider die fernerhin von dem

Catholiſchen Glauben abfallende Perſohnen ,
nach aller Schaͤrffe verfahren werden ſolle.
Damit nun jedermaͤnniglichen ſich hiernach
zu richten , und vor Schaden zu hütenwiſſe ;
Als wird ſolche Kaͤyſerliche allergnädigſte Ke⸗

ſolution denen geſambten Landes⸗Inwohnern
durch gegenwaͤrtige Patentes kund gemacht ,

allerſeits Aembter und Obrigkeiten aber zu⸗

gleich von Koͤniglichen Ober⸗Ambts wegen

erinnert , daruͤber bey ſchwerer Verantwor⸗

tung veſte Hand zu halten , und wenn der⸗
gleichen Calus ſich ereignet , ſolchen nicht nur

an das Konigliche Ober⸗Ambt zu berichten ,

ſondern auch dem deſſentwegen ſich angeben⸗

dem Koͤniglichen ilco alle erforderliche Allittentz
unnachbleiblich zu leiſten . Zu Uhrkund deſſen
iſt dieſes Patent mit dem Koͤniglichen Ober⸗

Ambts⸗Secret , wie auch gewohnlicher Un⸗
terſchrifft gefertiget . Breßlau den 3. Junii
Anno 1709 .

Frantz Ludwig , Pfaltzgraf .
(I. S. )

Johann Adrian , Freyherr
von Plencken .

Ex conſilio ſupremæ Regiæ

que Curiæ Ducatus

Sileſiæ .

Hierwider ſprach der Schwediſche Gevoll⸗

maͤchtigte, begehrte auch die Ausliefferung der

Laßatiſchen Adel . Tochter , die denen Vor⸗
muͤndern genommen und mit Gewalt zur

Catholiſchen Religion gezogen worden war ,

und weilen doch Ihro Kaͤyſerliche Majeſtaͤt

dieſer Ausliefferung derſprochen ; , meinte

Schweden , daß darmit die Freyheit von einer

Ehriſtlichen Religion zur andern zu tretten er⸗

laubet ſey , und ließ Sich nachſtehender maſſen
vernehmen .

Durchlauchtigſter Hertzog , Gnaͤdig⸗
ſter Herr ꝛc.

Hoch⸗und Wohlgebohrne , Wohlgebohrne

Herren , Ober⸗Ambts⸗Cantzler und

Raͤthe, Hochgeehrteſte
Herren .

Nachdem ich durch die nunmehro vollzo⸗

gene Anweiſung derer , auf Ihro Koͤniglichen

Beſchreibung Kaͤyſ.Hof⸗/undErblands⸗Geſch.
Maj . von Schweden, meines allergnadigſten
Koͤnigs und Herrn, eingelegten Inrerceſſion von

Ihro Kaͤyſerl. Majeſt allergnaͤdigſt concedir⸗

ten ſechs Kirchen und Schulen mich anjetzo
in dem Stande geſetzet befinde , wegen der

voͤlligen Erfuͤllung der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen
Convention und derſelben angehaͤngten Re -

ceſſus meinem allergnaͤdigſten Koͤnig den Fi —

nal - Rapport abzuſtatten , woferne die annoch
differirte in dem §. 12 . anbefohlene Extradi -

rung der Laßatiſchen Tochter mich nicht da⸗

ran verhinderte ; und aber einem Hochloͤblichen
Ober ⸗Ambte die Erfuͤllung und Feſthaltung
aller und jeder pacilcirter Puncten durch das

Kaͤyſerl . Keſcript de dato Wien den 27 . Ja -
nuarii Anni currentis , ernſtlich anbefohlen wor⸗

den ; alſo lebe der Hoffnung , Dieſelben werden

die ohnverlangerte Anſtalt verfuͤgen, damit

die Laßatiſche Tochter , Ihro Kaͤyſerlichen
Rajeſt . Intention und dem Recels gemaͤß,

Ihren der Augſpurgiſ . Contell . Verwandten
Vormuͤndern ohne alle Concition und Be⸗

dingniſſe extradiret werden moͤge. Da ich aus

der von einem Hoch⸗oͤbl . Koͤnigl. Ober⸗Ambte

vom z. des vorigen Monaths ergangenen Ver⸗

ordnung erſehen , mit was fuͤr harter dem

Weſtphaͤliſchen Frieden entgegen lauffender
Beſtraffung alle diejenige ohne Unterſchied

beleget werden ſollen , welche von der ein⸗

mahl erkanten Catholiſchen Religion zu der

Evangeliſchen ſich begeben , und mit was

fur einer unglimpfflichen Expreſſion man ejus⸗
modi liberum tranſitum ab una Religione
Chriſtiana ad aliam ein Crimen Apoſtaſiæ be⸗

nenne , weſſen doch ſonſten nach allgemeinem
Geſtaͤndniß nur bloß diejenigen , ſo von dem

Chriſtlichen Glauben zum Heydenthum abfal⸗

len , ſchuldig gehalten werden ; ſo befinde mich

genoͤthiget Ew . Hochfuͤrſtlichen Durchlauchtig⸗

keit , und einem Hochloͤbl . Koͤniglichen Ober⸗

Ambte unterthaͤnigſt und gebuͤhrend vorzuſtel⸗
len , welcher geſtalt , aus dem obangefuͤhrten
Exempel der Laßatiſchen Tochter klaͤrlich er⸗

helle , wie Ihro Kaͤyſerl. Majeſt . ſelbſten , das

aus der Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Convention her⸗

flieſſende Principium , wie nemlich allen denen ,

welche entweder in der Jugend , oder bey ihren

erwachſenen Jahren wider ihren Willen , durch

allerhand Zwangs⸗Mittel und Zunoͤthigungen
von der Evangel. zu der Catholiſchen Religion

ſind gezogen worden , nunmehr bey wiederum

ertheiltem freyen Religions ⸗Exercitio frey und
unverwehret ſeyn ſolle , ſich nach dem Antrieb

ihres Gewiſſens zu der vorigen zu wenden , al⸗

lerdings ſtabiliren und bey ſich gelten laſſen.
Dannenhero ich gleichfalß zu einem Hochloͤbl.
Königl . Ober⸗Ambte das gaͤntzliche Vertrauen

faſſe , ſie werden in Erwegung deſſen mit der

angedroheten Execution vor erwehnter
cirter Verordnung inne halten , und dißfals
keines weges etwas unternehmen , was dem

Weſtphaͤliſchen Frieden , und der darauf ge⸗

gruͤndeten Convention , mithin Ihrer Kaͤyſerl.
Majeſtaͤt geaͤuſſerten gerechteſten Meynung

derge⸗
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dergeſtalt Diametto entgegen lauffen wuͤrde,
verharre im uͤbrigen

Ew . Hochfuͤrſtl. Durchl .

und meiner Hochgeehrteſten Herren ,

Breßlau , den 10 . Julii
Anne 1709 .

unterthaͤnig und dienſtſchuldigſter
H . J. von Stralenheim .

Es wolte ſonſt verlauten , als waͤren viele

Kaͤyſerl. Miniſtres mit dem von Schwediſcher
Geſandſchafft widerſprochenen Patent gar

nicht zu frieden geweſen , und empfunden , daß
es von der Boͤhmiſchen Cantzley allein ange⸗

fangen und ausgefuͤhret worden , ohne anderer

Wiſſen , da es doch eine Sache betroffen ,
die in ihrer Maße das gantze Reich mit be⸗

ruͤhrte, und alſo mehrerer Communication

und Überlegung bedurfft , ſo man an ſei⸗
nen Ort geſtellet ſeyn laͤſſet .

Oben ſtehendem Executions - Receſs und

ſeinem 16 . Paragrapho zu Folge , wurden nach

und nach denen Lutheriſchen zu den bewilligten
ſechs neuen Kirchen , die Plaͤtze angewieſen ,
durch den Grafen Ludwig von Sinzendorff ,
und zwar mit Beobachtung verſchiedener

Solemnitaͤten , davon wir , als ein Exempel,
anfuͤhren wollen , was ſich dißfalß zu Militſch
zugetragen :

In Schleſien hat der Kaͤyſerliche Hof⸗
Krieges⸗Rath , Caͤmmerer , Obriſter Feld⸗

Wachtmeiſter und Abgeſandter am Koͤnigli⸗
chen Schwediſchen Hofe , Herr Ludewig ,
Graf von Sinzendorf , die Plaͤtze zu denen

von Sr . Kaͤyſerlichen Majeſtaͤt allergnaͤdigſt
erlaubeten ſechs neuen Evangeliſchen Kirchen ,
nunmehro an behoͤrigen Orten angewieſen ,
da denn bey jeder die erforderten Solemnitaͤ⸗
ten beobachtet worden , und wird es daran

genug ſeyn , wenn man allhier nur eine eintzi⸗

ge unter dieſen Solennen Handlungen erzeh⸗
let , nemlich die jenige , welche ſich bey An⸗

weiſung der Stelle zu der Evangeliſchen Kir⸗

chen zu Militſch ereignet hat .

Als ſich Hochgedachter Kaͤyſerlicher Mini⸗

ſter , als hierzu verordneter Commillarius

ſnebſt dem Legations - Rathe , Herrn von

Adlshauſen , den 15 . April von Breßlau
nach Militſch begab , ritte ihm der regierende
Herr dieſer Standes⸗Herrſchafft , Herr Joa⸗
chim Wilhelm , Graf von Malzan , Nach⸗
mittags um z. Uhr biß nahe an Milochowitz ,
eine halbe Meile von Militſch , in Begleitung
einiger Edelleuthe ſelbſt entgegen . Nahe an

ietzt gedachtem Milochowitz erwarteten ſie den

Herrn Abgeſandten , und empfienge ihn der

Herr Graf von Maltzan mit einem kurtzen

Compliment ; was maſſen er nemlich heßer
kãme , Ihro Excellentz den Weg in das Haus
eines allerunterthaͤnigſten treuen Knechts von

Ihro Kaͤyſerl. Majeſtaͤt, und eines gehorſamen

ſich der Herr Geſandte zu Pferd ſetzele , und alſo
in Begleitung des Herrn Grafen und anderer

Anweſenden zu Militſch um 7 . Uhr einzog .
Ser Einzug geſchahe durch die Deutſche Vor

ſtadt , und ſtund am Thore eine Wacht von

Soldaten , nahe an deuſelben aber der Bur⸗

germeiſter und die Rathmanne der Stadt in

ſchwartzen Maͤnteln . Auf dem Ringe oder

Marckte ſahe man die Burger im Gewehr mit
ihrer Fahne , drey Trommeln und einem Chor
Hautboiſten . Gegen dieſelben bezeigete ſich
der Herr Abgeſandte ſehr gnaͤdig , und ſagte

unter andern beym Einzuge zu dem Herrn

Grafen von Maltzan , daß er Befehl habe , zu

denen neuen ſechs Kirchen die Plaͤtze auszu⸗

zeichnen : Allhier aber moͤgten ſie ſich den Platz
durch ihren Herrn Grafen ſelbſt anweiſen laſ⸗
ſen . Benſelben Abend ſpeiſeten fie gegen Mit⸗

ternacht . Vor dem Zimmer des Herrn Ge —

ſandten ſtunden z. Reuter von denen zu der

Pohlniſchen Grentz⸗-Poſtirung dahin comman .

dirten Kaͤyſerlichen Cüraßirern , vor dem

Schloß aber zwoͤlf[ Mann von der Buͤrger⸗

ſchafft . .

16 . dieſes Vormittags um 1t . Uhr fuhr
man in die Catholiſche Stadt - Kirche über

den Marckt , allwo ſich die Buͤrgerſchafft wie⸗

der im Gewehr ſehen ließ . Als ſie nun an

den Kirchhof kamen , ſtiegen ſie insgeſammt
ab . Hieſelbſt empfieng den Herrn Geſandten
der Ertz⸗Prieſter zu Mllitſch nebſt 2. andern

Geiſtlichen in albis mit einem kurtzen Lateini⸗

ſchen Compliment , und gieng man alſo in die

Kirche . Nach vollendeter Meſſe fetzeten
ſie ſich alle zu Pferde und ritten in anſehnli⸗
cher Ordnung uͤber den Marckt die Schloß⸗

Gaſſe hinunter , und durch den groſſen Gar⸗

ten auf den Platz wo die neue Evangeliſche
Kirche erbauet werden ſoll . Daſelbſt redete

der Herr Geſandte den Herrn Grafen an ,

des Inhalts , daß er hieher komme , demeel⸗
ben zu melden , welcher geſtalt Ihro Kaͤyſerl .
und KoͤniglicheMajeſtaͤt , ſein gnaͤdigſter Herr ,
nach dero angeſtammten Oeſterreichiſchen
Clementz allergnaͤdigſt verſtattet , daß in dero

treugehorſamſtem Hertzogthum Schlefien , an⸗

noch ſechs neue Evangeliſche Kirchen in denen

vornehmſten Fuͤrſtenthuͤmern aufferbauet wer⸗

den moͤgten, und darbey unter allen freyen
Standes⸗Herrſchafften eintzig und allein

dieſe des Herrn Grafen von Maltzan freye

Standes⸗Herrſchafft Militſch , wegen ſeiner
bißher gefuͤhrten ruͤhmlichen Conduite , und

von ihm und ſeinen Vorfahren gegen das

Allerdurchlauchtigſte Haus Oeſterreich treu⸗

geleiſteten Dienſte bey denen Vublicis die

ſonderbahre Gnade empfangen , eine Evan⸗

geliſche Kirche und Schule aufzubauen , um

dodurch denen vornehmſten Fuͤrſtenthuͤmern
gleich zu werden ; ſo habe er , der Herr
Abgeſandte aus ſpecialer ihm allergnaͤ⸗

digſt ertheilter Ord ' re dem Herrn Grafen
dieſe ſonderbahre Diſtinction ankündi⸗

Dieners von Ihro Excellentz zu zeigen ; worauf gen , und dabey verſtatten ſollen , daß

22 derſelbe
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derſelbe die pique , ſo er ihm hiermit zurück gebe

gach Belieben einſtecken moͤge. Es ſolle dem⸗

nach derſelbe ſoviel Platz zu dem Gottesdienſt

nehmen , als er noͤthig habe , und ihm belie⸗

bete , und ſolle derſelbe das gantze Werck nach

ſeinem eigenen Contento einrichten , welches

60
der Geſandte , andern vorgeſchrieben

abe .

Unter dieſen Worten üuͤberreichete er dem

Herrn Grafen eine ſechſthalb Ehlen lange

ſchwartz und gelb angeſtrichene Pique , auf wel

cher oben ein Buſch von ſchwartz und gelb Sei⸗
denem Band gebunden war . ieſe Pique hiel⸗

te unter waͤhrender Rede der Kirchen⸗Vorſte⸗

her , Daniel Freyhube , welcher ſie hernach dem

Lands⸗Hauptmann , Herrn von Saliſch , die⸗

ſer dem Herrn Grafen von Maltzan , und der⸗

ſelbe dem Herrn Geſandten uͤbergab . So

dann nahme ſie der Herr Geſandte , ſchwenckte

ſie über ſein Pferd , nachgehends wieder her⸗
über , und gab ſie dem Herrn Grafen , obge⸗

dachter maffen in ſeine Hand . Dieſer ant⸗

wortete , daß Ihro Kaͤyſerl . Majeſtaͤt ſeinem

allergnaͤdigſten Herrn , er vor dieſe ſonderbahre
Koyſer. und Koͤnigliche Gnade allerunterthaͤ⸗

nigſt danckete , und verſicherte , daß dieſe neue

Evangeliſche Kirche und Schule nach Gottes

folte , darinnen vor das Heyl des Allerdurch⸗
laͤuchtigſten Ertz⸗Hauſes Oeſterreich inbruͤn⸗
ſtig zu baͤten : Ihro Ercellentz aber würden er⸗

ſüchet , in dero abzuſtattenden Relation , Ihro

Kaͤyſerl . Majeſtaͤt zu verſichern , daß er vor die⸗

ſe und andere hohe Kaͤyſerliche Gnade biß auf
den letzten Augenblick ſeines Lebens , in aller⸗

unterthaͤnigſter Treue verharren wuͤrde . Gegen

dem Herrn Geſandten bedanckte er ſich auch ,

lerhoͤchſte Gnade anzukuͤndigen. Hierauff

ſteckte der Herr Graf die Pique daſelbſt in die

Erde , wo er mit dem Pferde ſtund , darein

ſie alſobald durch den Landes⸗Hauptmann et⸗

was veſter eingedrucket wurde . Nechſt die⸗

ſem wuͤnſchete der Herr Geſandte dem Herrn

faffe
„ uud der zu Pferd befindlichen Ritter⸗

ſchafft , zu der neuen Kirche alles gedeyliche
Wohlergehen .

Nach Vollendung dieſer ſolennen Hand⸗

lung , ritten ſie in voriger Ordnung durch den

Garten auf das Schloß , allwo der Herr Ge⸗

ſandte vor allen in ſein Zimmer , wie zuvor , ge⸗

führet wurde . Als derſelbe nun ein wenig ge⸗

ruhet , gieng der Lands⸗Hauptmann nebſt dem

Hof,⸗Richter aus des Herrn Grafen von Mal⸗

gan Zimmer zu dem Herrn Geſandten , danckte

Ihnen im Namen des gantzen Landes , und

Aberliefferten Ihnen ein anſehnliches Prælent in

einem grim⸗fammeten Beutel , welches Ihro
Excellentz gnaͤdig angenommen , und ſich unter

andern dieſer Woͤrte gebrauchet : Es haͤtten

Ihro Kaͤyſ . Maj . ihm die Ordre gegeben , dero

ſiebe Schleſier zu verſichern , daß dieſes , was

anjetzo geſchehen , nur ein Anfang der Kaͤyſerl .
Gnade ſeyn ſollte , weil ſie ihnen noch mehrere

Ehren vornehmlich darzu angewendet werden

daß derſelbe die Muͤhe gehabt , ihm dieſe al⸗

Gnade erzeigen wůrden , als ſie ſich jemahls ein⸗
bilden koͤnten. Dem Herrn
ingleichen Ihro Extellentz Cammer⸗Diener ,
Stallmeiſter , und den andern wurden nach ad-

venant auch Præſente gegeben . Hierauff gieng
man zur Tafel , und des folgenden Tages ver⸗
meldete der Herr Geſandte dem Ertz⸗Prieſter ,
daß Ihro Kaͤyſ . Maj . dem Herrn Grafen von

Maltzan allergnaͤdigſt verſtatteten , im Fall der

Noth , nicht nur auf dem abgezeichneten Platz ,
ſondern auch anderswo , zum Exempelauf dem

Schloſſe , den EvangeliſchenGottesdienſt aus⸗

zuüben . So dann nahm der Herr Geſandte ,
nach gehaltener Mahlzeit , von denen Anweſen⸗
den einen ſehr Gnaͤdigen Abſchied , und tratt un⸗

ter anſehnlicher Begleitung durch die Stadt ,
allwo die Buͤrgerſchafft und alle andere wie zu⸗

vor , ſtunden , ſeine Ruͤckreiſe nach Breßlau an .

Die im Executions - Receſs S. 10 . , angeregte

Ritter⸗Academie , war demNamen Joſephi ge⸗

nipotentiarü unter andern communicirte Ord⸗
nungen in folgenden : ( 1. ) Soll der bißherige
Stiffts⸗Verwalter , welcher in ſeinem vorigen

Ambte beſtaͤttiget wird , nebſt dem Stiffts⸗
Schreiber ſeine Wohnung in der Academie ha⸗
ben , auch die Wirthſchafft verwalten , auch zu

ſolchem Ende an den Virectorem der Academie

gewwieſen ſen . (2. ) Soll die Academie eintzig
und allein vor die Jugend Adelichen Ritters⸗
und hoͤhern Standes eingerichtet ſeyn, auch auſ⸗
ſer dergleichen niemand eingenommen werden ;
und zwar dergeſtalt , daß die Eingebohrne und

Angeſeſſenedes Fuͤrſtenthums Liegnitz zu erſt ,

ſo dann Brieg und Wohlau vor andern , nach⸗
gehends aber auch andere Schleſiſche Ritter⸗

Standes , Geſchlechter und Landes⸗Kinder ,
nieniand aber , der nicht das 16 . Jahr erreichet

hat , hineingezogen werden , und zwar, weil die

Bau⸗und andere Koſten von denen Stiffts⸗
Geldern ein merckliches hinweg nehmen werden ,

anfaͤnglich nur r 2 . Perſohnen , deren 5. Catho⸗

liſcher Religion, J . aber der unveraͤnderten Aug⸗
ſpurgiſchen Conteſſion Zugethane ſeyn koͤnnen :

Nachgehends aber ſollbey allen anwachſenden

Einkimfften die Zahl derſelben nach Proportion
erhoͤhet , und ihnen Stube und Tiſch , ( doch
ohne Holtz und Licht ) wie auch alle Exercitien ,

Sprachen und Studien ohne einigen Entgelt
frey gelaſſen werden , auſſer daß ſie z0 . Thlr .
Schlefiſch zur Entrẽe bezahlen ſollen , welches
aber hauptſaͤchlich von denen Armen zu ver⸗

ſtehen iſt . ( 3) Wrrd dieſes Beneficium nie⸗

manden laͤnger, als drey Jahr zugelaſſen :
wenn aber uͤber dieſe Zahl derer zwoͤlff Per⸗

ſohnen , oder der kuͤnfftig zu vermehrenden

Zahl auch andere ohne Unterſcheid der Religion
dieſe Academie frequentiren woltenz ſo ſollen al⸗

le Eingebohrne Ober⸗ und Nieder⸗Schleſier
40 . Thaler Schleſiſch zur Entrẽe und in die

Academie jährlich 200. Rthl. erlegen , wovor

ſie insgeſambt den freyen Tiſch , nebſt der Woh⸗

nung / freyen Studien und Exercitien gleich denen

widmet , und beſtunden die Schwediſchen Ple .

—
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ſdeter Acadennſten einen Hofmeiſter verlange⸗

te / ſoll er vor deſſen Koſt nach obiger Propor -

tion ſeines Quanti entweder 100 . Thaler Schle⸗

ſiſch oder oo Reichs⸗Thaler / vor einen Die⸗

Denckwi urdiger Geſchichte.
niſcher gehalten werden ( 11 . ) Wird zu Be⸗

foͤrderung derer Studien die Bibliochec zu

der Academie gegeben/ als zu welcher jähr⸗

lich annoch vor 50 . Reichs Thaler derer

ner aber halb ſo viel entrichten . ( 3. ) Soll der neueſten und rareſten Buͤcher / der vorigen
Herrn⸗Stand dem Ritter⸗Stand jederzeit Stiffts⸗Verordnung nach angeſchaffet wer⸗

vorgehen / in beyden Clallibus aber jeder Acade⸗

micus nach dem Alter ſeines Eintrittes in die

Academie geachtet werden . (F5. ) Sollen die Ca⸗

tholiſche und Auagſpurgiſche Conteſſions -

Virwandte ihren GOttes⸗Dienſt nach belie⸗

ben zu ſuchen haben / und alles Diſputiren

1 Glaubens⸗Sachen ſcharff verboten ſeyn . (6. )

Goll die Academie beym Eſſen und Gebet ge⸗

ſchloſſen werden / auch niemand ohne Erlaub⸗

ni des Directoris ausgehen / noch frembde ein⸗

geiaſſen werden . ( 7. ) Sollen in Sommer um

5. und im Winter um 7. Uhr die Stunden

zum Gebet ſeyn / nachgehends die Exercitia

und Collegia , nachdem hieruͤber ausgefer⸗

tigten Stunden ⸗„ Zeddul / biß 12 . Uhr mit ,

tags gehalten / und alsdenn geſpeiſet wer⸗

den . Nachmittags ſollen die Srudia und

Exercitia wieder von 2. bis 5. Uhr getrieben /
und um 7. Uhr des abends geſpeiſet werden ;

worauf ſich ein jeder biß halb 10 . Uhr diverti -

ren kan ; nachmahls ſoll wieder zum Gebet Ge⸗

laͤutet / und die Academie nach geſchthener
Viſication , geſchloſſen werden . (8. ) Die

Jurisdiction belangende / ſo ſoll der Stadt
Magiſtrat mit der Academie nichts zu ſchaf;
fen haben / ſondern die geringen Sachen

durch den Directorem und Ober⸗ Profeſſo -

tem ; die wichtige aber durch die Koͤnigliche

Regierung zu Liegnitz entſchieden werden .

(9. ) Soll der Koͤnigl. Landes Hauptman
fambt der Regierung daſelbſt zum obriſten

Aufſeher dieſer Academie verordnet ſeyn / un⸗

ter deren Dependentz ein ſo genanter Dire⸗

ctor , welcher wechſels⸗ weiſe einmahl ein

Catholiſcher / und einmahl ein Augſpurgi⸗

ſcher⸗Confeſſions Verwandter ſeyn wird /

beſtellet / und demſelben der Rang imme⸗

diate nach denen Landes Aelteſten gege⸗

den werden ; inmaſſen denn auch unter

ihm alle Profeſſores , Exercitien Meiſter /
Academiſten , Hofmeiſter / Informatores ,

Diener und Academie - Bediente ſtehen
ſollen : Zu dieſem Ambt aber iſt Herr

Wolff Oßman / Frehherr von Abſchatz

auf Petſchkendorff und Lederroſe ernennet

worden . ( 10. ) Sollen Catholiſcher Reli⸗

gion⸗und Augſpurgiſcher Contesſions - Ver⸗

wandte Pröeflores promiſcuè gehalten / und

dabey nicht ſo wohl die Religion als deren

Capacitdt in docendo & inſtruendo in Con -

ſäderation gezogen werden . Solchemnach

ſoll I. ein Profeſſor Juris Naturalis , Gentium ,

Civilis , Saxonici , Canonici & Juris Publici;
II . ein Profeſſor Hiſtoriarum und Politices ;

l . ein Profeſſor Mathematices ; IV . ein Be⸗

keiter : V. ein Fechtmeiſter ; VI . ein Dantz⸗

meiſter / und VII . zwey Sprach ⸗Meiſter /
nehmlich ein Frantzöſiſcher und einItalidaͤ⸗

Thcatri Europæi XVIIII . Theil .

den follen / und wird der Bibliochecarius al

lemahl einer aus denen Profeſſoribus ſeyn .

( 12 . ) Sollen alle und jede/ welche dieſe A⸗

cademie frequentixen wollen / ſich beym Di —

rectore anmelden / nachgehends dem Lan⸗

des Hauptman præſentiret / und ſo dann

immatticuliret werden . ( 13. ) Sollen die

Gebeten in der Academic alſo eingerichtet
ſeyn / daß dieſelben von beyderley Religio⸗
nen gebetet werden koͤnnen . ( 14. ) Sollen

die Geld⸗Straffen unter Arme von Adel
oder ſonſten unter das Armuth ausgethei⸗

ſet werden . ( 15. ) Soll alles Taback⸗

Schmauchen ſo wohl vor die Herren als

Bedienten bey ſcharffer Straffe verbotten

ſeyn . ( 16. ) Sollen ſie in der Academie
nicht ſchieſſen noch in ihren Zimmern gela⸗

dene Gewehre haben . ( 17 . ) Wer aus der

Academie ſcheiden will / ſoll ſolches dem

Directori entweder vier Wochen zu vorher

anzeigen / oder das vierw oͤchentliche Koſt⸗ und

Exercitien - Geld davor entrichten . ( 18 . )

Wird denen Academiſten in der Academie zu

Spielen gar nicht erlaubet ꝛc.

ihrer oͤffentlichen Religions⸗Ubung wiederum
gelangen koͤnnen / ob gleich das Evangeli⸗
ſche Corpus ſich ihrer / wie bey denen Reichs⸗
Geſchichten vorkommen iſt / intercedendo

angenommen und erwieſen hatte / daß ſie

unter dem Nahmen der Augſpurgiſchen
Confesſions - Verwandten mt verſtanden

waͤren . Hierzu kam hernach noch eine Vor⸗

ſtellung und Fuͤrbitte Ihro Majeſtaͤt der

Koͤnigin von Groß ⸗ Brittannien / welche

an Kayſerl . Maj . gar angelegentlich und beweg⸗

Bergleichs⸗Articul geſetzet / und darinnen de⸗

citium zugeſtanden / ſeh dieſes Ihr / als Ga -

rantin dieſes Vergleichs / wohl gar lieb /
doch anbey ſchmertzlich zuvernehmen gewe⸗

ſen / wie Kayſerl . Maj . aus / ſie wuͤſte nicht

was fuͤr Unterſcheid derer Nahmen de⸗

nen Lutheranern zwar ſonſt gehabte Reli⸗
gions⸗Freyheit angedeyen laſſen / Reformirten

aber / bey ihrem wohl begruͤndeten Rechte/ der⸗

gleichen abgeſchlagen / und weder dasAnſehen
gedachten Vergleichs / noch auch die von Engel⸗
land übernommene Garantie deſſelbigen, / oder
des Engl . Abgeſandten Vorbitte ſo viel bey ſich

gelten laſſen / daß die Reformirten⸗ nach dem

ſich ſo weit erſtreckenden Verſtand des
mehrgedachten Vergleichs / auch ſeiner Fruͤchte
genieſſen moͤgen ; gleich als wenn es nicht die

Deutlichſte und ausgemachteſte Sache von der

Die Reformirten hatten doch nicht zu

lich mit dem Eingange dieſes Jahrs geſchrieben/
des Innhalts : da Ihro Kayſerl. Maj ſich mit

Schweden / mittelſt gewiſſer Altranſtaͤdtiſcher

nen Proteſtirenden ihr freyes Religions - Kxer⸗

A a Welt
— —
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Vllt ſey / daß in dem WeſtphaͤllſcheaFrieden1709 .
allen Proreſtanten ohn Unterſcheid / Verſiche⸗

rung geſchaffet worden / und dannenhero/ un⸗

ter dem Vorwand derer im Altranttädtiſchen
Vergleich benanten Augſpurgiſchen Contelli -

ons⸗Verwanden / die Reformnirten davon kei⸗

nes wegs ausgeſchloſſen / oder / als nicht in

ſolchem Vergleich gemeinte / ihrer ſonſt gehab⸗
ten Berechtigungen beraubet werden moͤchten .

Weil nun Ihr / Groß⸗Brittanniſcher Koͤni⸗

gin / theils der Billigkeit halber / theils wegen

obhabender Garantie ſo offt erwehnten Var⸗

gleichs / theils aus Urſachen mit denen Refor⸗
mirten habender Chriſt⸗bruͤderlichen Verbind⸗

niß / unmoͤglich waͤre / ohne Beleydigung

Chriſtlicher Liede / Verletzung ihres Gewiſſen /
und vor GOtt obliegender Pflicht / ſich offter⸗

nanten Reformirten äuſſerſt anzunehmen ; So

baͤte ſie Kayſerl . Maj . zum aller inſtaͤndigſten/
dieſe wolten geruhen / denenReformitten ſo wohl /
als Lutheranern / zumahl da jener ſoviel nicht
waͤren / ſonſt beſſere Religions⸗Ubung zu zuſte⸗

hen / damit ſie nicht Urſach haͤtten / bey verſag⸗
ter Pacten⸗maͤßiger Jultitz / und bey doch treu⸗

geleiſtetem Gehorſam gegen Kayſerl . Maj . ſich

zubeklagen / daß ſie allein der Churfuͤrſtl . Bil⸗

ligkeit und Kayſerl . Clementz unwuͤrdig ſcheinen

ſolten . Da nun Kayſerl . Maj . aber bieſem

Vorwort Platz gaͤbe/ wuͤrden ſich ſelbte / nebſt
der Koͤnig' n von Groß⸗Brittannien / alle Re⸗

formirte uüberhaupt verbinden / und hochge⸗
dachte Koͤnigin inſonderheit / die ſich ungemein

verpflichtet achten wuͤrde / daß man aus Freund⸗

ſchafft zu ihr / ihr Bitten nicht vergebens und

ohnfruchtbar ſeyn laſſen wollen ꝛc.

und lan h⸗ Bey dieſes Schreibens⸗Uberreichung ließ es

ren Geſand· der Engliſche Miniſtre Medovys an ſich nicht feh⸗
ten Verſtel⸗
lang thun

———

len / deſſen Innhalt weiter zu treiben / und wu⸗

ſte Ihro Kayſerl . Maj . maͤchtig vorzuſtellen /
wie gleichwohl Reformirte zu benen Ausſpurgi⸗
ſchen Confeſſions - Verwandten gehoͤret/ dieſen

im Weſtphäͤliſchen Frieden æquipariret waͤren
/

in denen darauf ſich beziehenden Altranſtaͤdti⸗
ſchen Tractaten mit gemeinet ſeyn muͤſten. Ihro

Kayſeel. Maj , ſolten ſich doch nicht / aus Haß
oder falſchlich angezogenen politiſchen Gruͤnden/
was anders durch gewiſſedeute vorſpiegeln laſſen /
vielmehr bey ihrer Intention , was recht/ billig
und gleich einem jeden zu thun / beſtaͤndig ver⸗

bleiben / die Tractaten heiliglich halten / in Ver⸗

ſicherung / daß fuͤhrende Waffen deſtomehr ſeg⸗
nen und die Alllirte ſtaͤrcken wuͤrde / der eben /
wegen gebrochener Tractaten / angefangen wor⸗

den und ſw . Weil dieſes doch eben ſo wenig /
ob man gleich gute woͤrtliche Vertroͤſtung gege⸗
ben/ in der That als alles vorige verfieng / mel⸗

dete ſich Mr . Medovvs im Junio abermahl
mit dieſem bedencklichen Antrag :

auc wie Aller⸗Durchleuchtigſter Großmaͤchtigſter und
derboklter Unuüberwindlichſter Kayſer/ allezeit Mehrer des
Und gar A
nachbrück⸗ Reichs !
lich Nachdeme Ew. Kayſerl Maj . vor 3. Mo⸗

nathen ich dasjenige Schreiben eingehandiget /

Koͤnigin und Frau / an Ew . Kayſerl . Maj . dero

in Schleſien ſich befindender Reformirten Un.

terthanen halber abgelaſſen / ſo habe nur aller⸗

hoͤchſt gedachter Ihro Maj . die Antwort uͤber⸗

ſchrieben / welche Ew . Kayſerl. Maj . auf ſelbi⸗
ges mir zu ertheilen geruheten / wie ſie nehmlich
unverzuͤglichen Befehl ergehen laſſen wolten /

diejenige Religions Gerechtigktiten / welche die

Reformirte Schleſier hat en würden / zu unter
ſuchen / und denenſelben dißfalls ein gleiches
Recht / wie dero andern Unterthanen / zu ver⸗

ſtatten / wie nicht weniger / daß Ew . Kayſerl .
Maj . nicht ermangeln wuͤrden / auf Ihro

Groß Brittanniſchen Maj dieſer wegen beſche⸗
hene Interceſſion genugſame Ketlexion zu ma⸗

chen . Dieſe Erklaͤrung Ew . Kayſerl . Maj .
haben Ihro Maj die Koͤnigin mit ſonderbahrer
Vergnuͤgung vernommen / indem ſie daraus

erkenneten / wie viel Abſehen Ew . Kayſerl . Maj.
auf dero freundſchafftliche Vorbitte haͤtten .

Sie haben zugleich nochmahls ſtuͤndlich auf die

Naͤchricht gehoffet / daß dero angewende Be⸗

muͤhungen denen armen verlaſſenen Reformir⸗
ten Schleſiern eine Erquickung zuwege gebracht
haͤtten. Nachdem ſie aber nunmehro in Erfah⸗
rung gekommen / daß das heiſſe Seufftzen die⸗

ſer Leute noch die meindeſte Erhoͤrung nicht ge⸗

noſſen / auch biß hieher ſo gar nichts zu dero

Erleichterung und Troſt geſchehen ſeye / oder

daß man veranſtaltet habe / den Eintrag / der

ihnen in ihrer Religion gethan worden / wiede⸗

rum zuerſetzen ; So haben Ihro Maj mir dero
Envoyè , von neuem Befehl zugeſendet / bey
Ew. Kayſerl .Maj. auf das allerangelegendlichſtt
und inſtaͤndigſte anzuhalten / es moͤchten dieſel⸗
ben ohne weitern Aufſchub anbefehlen / daß de⸗

nen Reformirten Schleſiern alle diejenige Rechtt

und Privilegien , deren ſie vor und nach bem

Weſtphaͤliſchen Frieden genoſſen / als in wel⸗

chen ſie ihnen ſo gar deutlich zugeſtanden wor⸗

den / unverzuͤglich wieder eingtraͤumet / ſie auch
durchgaͤngig in allen und jeden Dingen denen

Lutheranern gleich tractiret / und mit ſelbigen
ebenmaͤßiger Rechte und Freyheiten theilhafftig
gelaſſen wuͤrden . Ihro Groß⸗Bruittanniſche
Maj . haben das gerechte Anſuchen derer Refor⸗
mirten Schleſier gantz genau erwogen . Dero⸗
wegen verwundern ſie ſich nicht wenig / daß

man in einer ſo Sonnen⸗klaren Sache / welcht
ſo wohl in dem Oßnabruͤckiſchen Frieden/ als

auch in dem daruͤber errichteten Exeetitions - Re -

ceſſe dermaſſen deutlich enthalten iſt/ annoche⸗
nigen Verzug zu machen ſuchet . Denn es ſeynd
im angezogenen Oßnabruͤckiſchen Frieden und

deſſen 7. Arttcul dieſe ausdruͤckliche Worte
zubefinden : Daß die Augſpurgiſchen Con -

feſſions - Verwanden alle ihnen zuſtehende
Rechte und Freyheiten genieſſen ſolten / wel⸗
che nothwendig auch die Reformirten angehen
muͤſſen. Ferner wenn allda von denen Luthe⸗

riſchen Schleſiſchen Fuͤrſten geredet wird / die

in ihren Landen die freye Religtons⸗Ubung
welches Ihro Maj von Groß⸗Brittannien / haben ſollen / ſo werden in nur beſagtem Irie⸗

den
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genenntt. Es haben auch gedachte Hertzoge

nebſt dero Unterthanen / Krafft mehr erwehn⸗
ten Weſtphaͤliſchen Friedens / gleichwie die
Lutheraner allemahl eine unumſchraͤnckte Re⸗

ſigions/und Gewiſſens⸗Freyheit genoſſen . Zwar
iſt es an dem / daß die Reformirten etwas we⸗

niger Kirchen beſitzen / als die Lutheraner : Al⸗
lein dieſes růhret nirgends anders her / als weil
man ſie jenen in dieſem Stuͤck gleich geſchaͤtzet;

derowegen / ſo wenig auch ihrer moͤgen gewe⸗
ſen ſeyn / ſo haben ſie doch allemahl eine gleiche

Religions - und Gewiſſens⸗Freyheit gehabt.
Denn an denen jenigen Orten / wo der Weſt⸗

haliſche Friede denen Lutheranern das Relli⸗
gions⸗Exercitium frey gegeben / da erhielten
auch die allda wohnende Reſormirte mit dieſer
ein ebenmaͤßiges Recht : Wo aber hingegen
jienen dieſes nicht erlaubet war / da hatten ſowol
ſie / als die Lutheraner / die Freyheit den Got⸗

ktesdienſt in ihren Haͤuſern zu halten / und In⸗
tormatores anzunehmen / welche ihre Kinder in

geiſtlichen und weltlichen Dingen unterrichten
möchten . Hiernechſt ift es eine gantz bekante
und maͤnniglich wohlbewuſte Sache / daß die

Reformirten einige Jahre nach dem geſchloſſe⸗
nen Weſtphaͤliſ . Frieden ihren Gottesdienſt in

Corolath / welches in Unter⸗Schleſien lieget/
ungehindert ausüben doͤrffen/ dergleichen auch

zu Ratimor geſchehen / ſo ein in Ober⸗Schle⸗
ſien / in dem Teſchinſchen befindlicher Ort iſt.
Nicht weniger haben ſie die Briegiſchen Kir⸗

chen biß zu dem Abſterben des Hertzogs von

dieſem Fuͤrſtenthum in ihrem Beſitz gehabt :
Wie denn zugleich der Reformirte Gottes⸗

dienſt in denen Liegnitziſchen/ Wohlauiſchen
Oeltziſchen Hof Capellen und in der Kirche zu
Sachwitz getrieben worden / welches Recht
nicht minder viele Edelleute auff dem Lande er⸗

halten / die hier alle zu erzehlen vor unnoͤthig ge⸗
halten wird . Nachdem aber ermeldter Her⸗
zog von Brieg mit Tode abgegangen / hat
man denen Reformirten ſo wohl die daſige / als
guch andere Kirchen hinweggenommen / und

rwar
jene unter dem Vorwand / als ob es

nicht eine Fuͤrſtliche Capelle / ſondern eine Pfarr⸗
Kirche ſeyeẽ/ und zwar aus dem Grunde / weil

bey ſelbiger ein Kirchhof zu finden / ihr auch
verſchiedene Haͤuſerzuſtuͤnden / welche man zu
der Pfarre geſchlagen / deren Innwohnerge⸗
halten wäͤren/ ſich des Prieſters derſelben Kir⸗

che zu bedienen / und von ihm die Trauung /
Taufe und Begraͤbniſſe verrichten zu laſſen /
oder aber von ſelbigem die Erlaudniß zu ſuchen/
daß ſie dieſe geiſtliche Gebraͤuche in einer an⸗

dern Kirche verrichten doͤrffen/ welches in War⸗

heit alles mit einander lauter unverwerffliche
Kennzeichen einer Pfart⸗Kirche und keiner Hof⸗
Capelle ſeynd . Es erhellet demnach aus allem

dieſem ſoviel daß die Reſormirten nicht nur

mit ausgedruckten Worten in dem Oßnabruͤ⸗
ckiſchen Frieden beariffen / ſondern auch / daß
ſie durch den darauff erfolgten Executions - Re -

gen Rechte geſetzet worden / welches ſie jetzo 1709 .
mit dem beſten Befugniſſe wieder fordern .

Es moͤgenſich zwar einige finden / die mehl
auff nichtige Verdrehungen / als auff eine auf⸗
richtige ungefehrdete Außlegung der Buͤndniſſe
halten . Dieſe ſcheuen ſich nicht vorzugeben /
daß die ReligionsFreyheit/ welche die Refor⸗
mirte in Schleſien / vermoͤge des Weſtphaliſ .
Friedens genoſſen / ſich bloß auff die Fuͤrſtliche
Perſonen der Religion erſtrecket habe / welche
aber / mit dero Abſterben / auch wieder erloſchen
ſeye. Allein ſothane Zweiffels - Knoten ſind
vorlaͤngſt durch eigene Relcripte gehoben / wel⸗
che Eu . Kayſerl . Majeſtaͤt Herr Vatter und

Groß⸗Vatter / allerſeits glorwuͤrdigſten An⸗
denckens / in dieſer Sache ergehen laſſen / in
denen dieſe Allerdurchleuchtigſte Fuͤrſten aus⸗

druͤcklich ſagen / wie ſie niemahls des Sinnes
oder Borſatzes waͤren / denen Schleſiſch Aug⸗
ſpurgiſ . Conteſſions - Verwandten ſowohl Re⸗
formirten als Lutheranern / die in dem Oßna⸗
brückiſchen Frieden thnen zugeſtandene Gewiſ⸗
ſens Freyheit und freye Religions Ubung auf ei⸗

nige Maſe einzuſchraͤncken / oder gedachtem
Frieden einen ſolchen Verſtand beyzulegen / als

ob dasjenige / ſo in demſelben allerſeits verſpro⸗
chen und paciſciret worden / nur auff die da⸗
rinnen benennte Fuͤrſtliche Perſohnen zu ver⸗

ſtehen ſeye ; ſondern ihre Meynung gehe viel⸗
mehr dahin / daß der ertheilten Religions⸗Frey⸗
heit ſo wohl jene/ als auch dero Unterthanen ſich
zu erfreuen haͤtten/ woruͤber ſich ſonderlich Ih .

Kayſerl . Majeſt . Leopoldus , hoͤchſt⸗ ſeeligen
Andenckens / nach dem Ableiben des Briegi⸗
ſchen Fuͤrſten gantz deutlich erklaͤhret haben .
Wenn man aber auch zugeſtehen wolte / daß
die Lutheraner / nach dem Tode mehrerwehnter
Reſormirten Fuͤrſten/ alle ihre vorige Rechte
und Freyheiten behalten haͤtten / wie dieſes in

den Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Tractaten klaͤrlich be⸗
kennet worden : Unter was fuͤr einem Schein
des Rechtens koͤnte man hingegen ſagen / daß
die Reformirte / urch vorerwehnter Fuͤrſten Ab⸗
ſterben / die ihrigen verlohren /da doch ſelbige
in eben demjenigen Frieden erhalten / darinnen
der Lutheraner ihre begriffen ? Wolte vorge⸗
geben werden / die Reformirten Hertzoge haͤt⸗
ten ihren Untetthanen mehr Freyheit verſchaf⸗
fet / als denen Unterthanen von der Reformir /
ten Religion / ſo wird gewiß dieſes niemand

ohne die groͤſte Abſurditdͤt bejahen koͤnnen . Al⸗

ſo folget nothwendig / daß die Pacta , welche

offtgedachte Fuͤrſten geſchlofſen / ſo wohl de⸗

nen Lutheranern / als Reformirten zu ſtatten
kommen muͤſſen/ daß ſie nemlich einerley Ge⸗

wiſſens⸗Freyheit und einerley Recht in geiſtli⸗
chen Dingen gebrauchen doͤrffen . Da nun die

Rechte der Reformirten Schleſier mit ſo un⸗

umſtoͤßlichen Gruͤnden auß dem Oßnabruͤcki⸗
ſchen Frieden und dem darauff erfolgten Exe⸗

cutions - Receſs hewieſen werden koͤnnen/ ſo er⸗

giebet ſich von ſelbſten / daß ſie auch in dem

AltRanſtaͤdtiſchen Tractaten und deren Inn⸗
halt und Abſehen zugleich mitbegriffen / welchein den wuͤrcklichen Befttz aller derer jeni⸗

— lb8 . . Aa 2 man
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1709. m̃ali zI de en Eube errichtet hat / damit der

—

Weſtphaͤliſche Friede wieder ergaͤntzet/ nicht

aber auf dieſe oder jene Art verletzet werde. Der
erſte Arr . nur erwehnter Tractaten faſſet dasjeni⸗

gen elles kurtz zufammen / was mit mehrern Um⸗
ſtanden in felbigein enthalten / nicht anders/
als ob ſelbiger von Wort zu Wort wiederhoh⸗
let waͤre. Man wuͤrde alſo Sr . Koͤnigl. Maj .

bon Schweden das hoͤchſteUnrecht thun wenn

man glauben wolte ob ware ihr Abſehen da⸗

hin gegangen / die Reformirten in offterwehn⸗
ten Alt / Ranſtaͤdtiſchen Tractoten / von denen⸗

jnigen Rechten und Freyheiten auszuſchlieſſen/
die , hnen doch vermoͤge des Weſlphaliſchen

riedens zu ſtehen / als von welchem er ein Ga-
ranteur mit iſt . Zu dem leben Ihro Majeſtaͤt
on Groß⸗Brittannien des guten Vertrauens /
es werden ſo wohl Eu. Kayſerl . Majeſtaͤt als

auch Ihto Maj . von Schweden dero Herech⸗
tigket und Auffrichtigkeit nach gar ein andere

Meynung haben / als man jemahls von Ihro
haͤtte verlangen ſollen / vor die Alt⸗Ranſtattiſ .
Tractaten die Garantie zu übernehmen/ da ſel⸗

bige boch denen an ern Fried ens⸗Schluͤſſen ſo

ſehr zu wieder / der Freyheit von gantz Teutſch⸗
land entgegen

/ und endlich allen denjenigen u⸗

beraus ſchädlich waͤren welche mit Ihr . Groß
Brittanniſchen Majeſtaͤt einerley Glaubens⸗
Bekäntniß fuhreten . Denn Eu . Kapſerl Maj .
iſt gantz nicht verborgen / daß die eintzige Ur⸗
ſache /warum allerhoͤchſtberwehnte Groß⸗Brit⸗
tanniſche Majeſt . vor die Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen
Traclaten garandiret / dieſe geweſen / daßzwi⸗
ſchen dem Kayſerl . und Koͤnigl. Schwediſchen
Hauſe ein gut Verſtaͤndniß und Freundſchafft
moͤchte erhalten werden . Dieſemnach hoffen
ſie auch / eswuͤrden Eu . Kayſerl. Maj. nicht zu

geben / daß dero gegen dieſelbe bezeigter Eyfer
ſie in Zukunfft gereuen muͤſte / wenn ſie ſehen
ſolten / daß ihre Glaubens⸗Genoſſen alles Vor⸗

theils derienigen Tractaten beraubet wuͤrden /
von welchen ſie doch die Garantie uͤbernommenz

ja daß ſelbige nicht nur vor allem daraus ent

ſpringendem Nutzen ausgeſchloſſen / ſondern
durch ſelbigen vielmehr in weit ſchlimmern

Stand ſich verſetzet ſehen muſſen/ als ſie vorhero
nicht geweſen . Denn gleichwie Ihro Maj .
die Koͤnigin ſich angelegen ſeyn ſaſſen / allen

und jeden ſie angehenden Pactis auf tas genaue⸗
ſte nachzukommen ; alſo ſchoͤpffen ſie daraus

ein ungemeines Vergnuͤgen / wenn ſie ſehen/
daß andere die errichteten Bundniſſe und Tra⸗
ctaten / vor welche Ihro Majeſt . zugleich ga -
rantiret / nicht weniger treulich und auffrichtig
erfullet / ſon ern denenſelben wieder den klaren

Innhalt einigen Abbruch zu thun / oder jeman⸗
den dadurch zu Schaden ſuchen . Dieſem⸗
nach verlangen allerhoͤchſt⸗ erwehnte Koͤnigin
von Eu . Kayſerl . Majeſt . Sie moͤchten ohne
weitern Auffſchub Befehl ertheilen / die For⸗
derungen derer Reformirten zu unterſuchen / dar⸗
beyſie zugleich nicht zweifſeln / man werde ſel⸗
bigen alle erlittene Schaͤden wieder gutthun /
als welche Eu . Kayſerl. Majeſt . gantz nicht un⸗

welche ſie ehemahls beſeſſen gehabt ; worbey ſie

wirckten doch vor die arme Reformirte ſo viel als

Kayſ Hoſeu. Erblonds Geſch.
bekandt ſeyn koöͤnmmen ; Und 1
um ſo viel deſto mehr / weil die Rechte de⸗rerſelben ſo gar offenbahr ; hiernechſt Eu. Kay⸗
ſerl. Majeſt . Gerecht gkeit und Guͤtigkeit be⸗
reit ſeye / denenjenigen zu helffen / welche von
andern Unrecht leiden und georuͤckt werden. Eu.
Kayſerl . Majeſlaͤt haben beliebet / denen von
dem Konige vom Schweden jungſt / beſchthe⸗
nen Vorbitten / in ſo ferne Statt zu geben/
daß ſie denen Lutheranein In Schleſten in
die 100 . und mehr Kirchen einräumen laſſen /
die ihnen zwar von Rechtswegen gehoͤreten/ und

zugleichzur Erbauung 6. neuer die Freyheit er⸗
halten ; Solte man denn nun ſagen muſſen /

die von Ihro Groß⸗Brittanniſchen Maj . und
von anderer mit dem Kayſerl . Hauſe dermah⸗
len ſo genau Alliirten Reformirxten Puilancen
an Eu. Kayſerl. Majeſt . beſchehene Vorbitten
wuͤrden hingegen ſo gering gehalten / daß ſie
nicht die Reſtitution 3. oder 4 . Kirchen nebſt
anderen Rechten zu erhalten vermoͤchten / wel⸗
che doch denen Reformirten Schlefiern mit lau
ter Umecht entwendet worden ; jn ſie waͤren
nicht einmahl in ſo weit vermoͤgend / daß man
eine Unterſuchung ihrer Anforderungen erlan
gen koͤnte? Es erſuchet alſo der Endes unter⸗
ſchriebene Eoe Eu . Kayſerl . Maj . gantz in⸗
ſtaͤndigſt und unterthaͤnigſt / dieſelben wolten
zu erwegen geruhen / was das gantze Europa

zwaͤr diejes alles 1700%½

über dieſe Sach vor ein Uktheil falſen würde .
Aller ihrer Augen ſeynd auff Eu . Kayſerl . Mj.
gerichtet / welche mit ſonderbahrer Außmerck
ſamkeit Achtung geben / was dieſe Angelegen⸗

heit vor einen Ausgang haben / wie viel Gerech
t gkeit man in ſelbiger beobachten / und in wi
ferne Eu . Kayferl . Majeſt . die Vorbitten dere
getreuen Bunds⸗Verwandten dießfals werden
gelten laſſen / welche in gegenwaͤrtigem Kriege
zum Beſten und zu Unterſtuͤtzung des Hauſe⸗
Oeſterreich ihrer Unterthanen Gut und Bluß
daran ſetzen / deren Eyfer der Allerhoͤchſte auch
ſo geſegnet / daß man ſich die ſichere Hoffnung
machen darff / es werde gedachtes Heſterreichi⸗
ſches Hauß in ſeinem vorigen Glantz und Groͤſ

ſe wiederhergeſtellet werden / welche / daß Eu.
Kayſerl . Majeſt . ſolche auff die ſpaͤten Nach⸗
kommen bringen moͤgen/ aus innigſter Devotior
wuͤnſchet

Eu . RKayſerl . und Koͤnigl.Maj .
Wien den 26 . Jun .

1709 .

unterthaͤnig devoteſter
P. Medouvs .

Dergleichen Vorſtellungen alle zuſammen

nichts / zu nicht geringer Verwunderung gar
vieler / die nicht begreiffen konten / wie doch
Kayſerl . Majeſt . ihren noͤthigen und nuͤtzlichen
Allürten Engel⸗und Holland / ſolcherley in /
ſtaͤndige Bitten ſo gar ohnerhoͤrt abſchlogen

moͤgen/ deſſen Schuld einige der Catholiſchen

Doch vergt
bens/ und
wirdLutht⸗
ranern keſ⸗

ſen Schul⸗
mit bepge⸗
legt⸗

Cleriſey
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Cleriſey beymaßen / andere die Lutheraner ſelbſt
nebſt dem Schwediſchen Miniſtre in Schleſien /
in dem Verdacht hielten / als haͤtte man die⸗

ſer Seits die Sache derer Reformirten / wo

nicht gehindert / doch auch nicht ernſtlich gnug

gemeinet und gefoͤrdert : Es waren gar einige / ſo

da behaupteten/daß Lutheriſche Nieder⸗Schle⸗
ſier ſchrifftlich einkommen / denen Reformirten

in ihrem Bitten ja nicht zufuͤgen. Wee un⸗

gern aber Catholiſche denen Lutheranern ſelbſt

die Religions Ubung goͤnneten / wolten einige

aus dem wieder ein Lutheriſches Kirchelchen

in Teichenau vorgenommenen ſchlieſſen / das

da auff Befehl des Kayſerl. Hofes den 1. Oct .

die
andere / Vermoͤge vorhin angezogener Kay⸗

ſerl . Erlaubniß auffgebauet werden ſolten/ wie

aut nachgeſetzter Vorſtellung zu ſehen/ die deß⸗

halben von Sachſen Weiſſenfelß an das Cor- ·
pus Evangelicum gethanworden:

utersaden Einem loͤblichen Corpori Evangelicorumiſt
Cccle ieſgezſemend zu hinterbringen / was Maßen das

Chur⸗Hauß zu Sachſen von unhinterdencklichẽ
Zeiten und Seculis her / an der Schweinitz
in Schleſien /ein gewiſſes Lehn⸗Gut / Tei⸗

chenau genannt / zu verlethen habe / welches mit

allen Pertinentien / beſonders auch einem Kirch⸗

lein und dem Jure Patronatus über daſſelbe hie⸗

bevor denen von Konau / und da dieſer Stamm

abgeſtorben / und ſich das Lehen erlediget / denen

don Luka / deren Mutter eine gebohrne Konauin /
wegenihrer an dem Gut habenden Forderung
bey entſtandenem Concurſu creditorum ( welcher

nicht in dem Fuͤrſtenthum Schweinitz ſondern

zu Dresden vor dem Appellation Gericht
Rechtshaͤngig geweſen ) per Definitivam Priori -

tatis , dergeſtait verliehen iſt / daß ſie das

Chur⸗Hauß zu Sachſen jederzeit vor ihre im .

mediate höchſte Obrigkeit erkennet / au

der Lehen⸗ Pflicht / die homagial und Un⸗

terthanen Pflicht abgeleget haben / und herge⸗

gen nie ihnen in allen Zeiten von den Koͤni⸗

gen in Vöhmen als Fuͤrſten zu Schweinitz ei⸗

ige Mitbelehnung oder and ere der Terricoriali -
ſchen Hoheit anhaͤngige bræſtanda angemuthet /
ſondern ſie bey ihrer Freyheit des Lehens⸗Ei⸗

genthums u. denen an das Chur⸗Hauß zu Sach⸗

ſen abzuftatten habenden Gebuͤhrniſſen gelaſſen
worden / auſſer was ihnen nachhero wegen Ab⸗

ſtattung der Acciſen neuerlich aufferlegt wer⸗

den wollen / dagegen ſie doch allezeit ſamt dezen

Churfürſtl. Brandenburgiſchen in gleicher Art

ſtehenden Lehen Leuten / durch Deprecation und

und Lnterceſſion ihrer Lehen Fuͤrſten und Hul⸗

digungs⸗Herren ſich entbrochen haben . Mit dem

Kirchelchen aber hat es dieſe Bewandnuͤß ; :Nach⸗

idorie .

deme das Land in Schleſien die Evangeliſche
Religion gleich andern Koͤnigl. incorporirten

Landen angenommen / hat auch ein Frantzöͤſ .

Pfarrer die Sacra daſelbſt verrichtet / weilen aber

die Gemeinde zu Teichenau klein und arm ge⸗

weſen / daß ſie einen eigenen Paſtorem kuͤmmer ·
lich erhalten koͤnnen / haben ſie / nach eigener
Willkuͤhr / ſambt ihrer Obrigkeit / derer Sacro⸗

Deuckwürdiger
Geſchichte .

ſes Jahrs wieder zerriſſen worden war / da

ch nebſt

974

rum halber ſich zu der nahe legenden Kircheſ170
zu Wuͤrben gehalten / auch dem Pfarrherr
jahrlich etwas zur Danckbarkeit an Getraͤyde /

und die bey Kirchen - Faͤllen uͤbliche Gebuͤhr

entrichtet / das Kirchlein aber iſt inzwiſchen zu

denen Begräbnuͤſſen der Adelichen Gerichts —

Herren gebrauchet / und ſind darinnen die

Preces hebdomadatiæ alle F: yertage und an

Sonntagen Kinder⸗Lehren auch bey Vegraͤb⸗
nuͤſſen die Abdanckungen durch einen Studio .

ſum Theol . gehalten worden . Da es nun in die⸗

ſem Statu Exemptionis von der Aufſſicht des

Pralaten zu Gluͤſſau verordnet worden / haben

ſich die Beſitzere des Churfürſtl . Saͤchſiſchen
Lehen⸗Eigenthums Teichenau ſepariret / und auf

Churfuͤrſtl . Saͤchſiſchen Befehl der damahli⸗

ge Patronus einen beſondern Pfarrer zu die⸗

ſem Kirchlein beruffen / welcher jedoch/ da die

Zeiten klemm / und der Ort durch die Peſt

mehr verderbt worden / aus Mangel der Sub -

ſiſtentz Mittel die Gemeinde verlaſſen muſſen .

Von ſolcher Zeit iſt zwar kein ordentlicher

Gottesdienſt und Actus Miniſterialis in ſolchem

ziemlich eingegangenen Kirchlein gehalten wor⸗

den / ſonderlich da in der Naͤhe noch viele Evan⸗
geliſchen Kirchen verblieben / darmnen ſie die

Heil. Sacramenta ſammt dem Gehoͤr Goͤttli⸗

chen Worts genieſſen koͤnnen ; Exercitia Le

coria und Catechetica ſind / ſam̃t Singen und

Beten/ gleich wohl immer fort durch Studio -

los verrichtet worden . Uno obwohl Anno

1668 da dieſes Kirchlein wieder zur Keapertur

kommen / der Probſt zu Gluͤſſau daruͤber Be⸗
ſchwerde bey dem Biſchoffen zu Breßlau ge⸗

führet / auch durch deſſen Bericht / als wann

eine neue Uncatholiſche Kirche erbauet würde

von Ihrer Kayſerl . und Koͤnigl. Boͤhmiſchen

Majeſt . ein Kelcriptum an den Grafen von

Schafgotſch / als Lands⸗Hauptmann ergan⸗

gen / vermoͤge deß / daß des Kirchen⸗ Baues
halber /dem Oßnabrüͤckiſchen Friedens⸗Schluß

zuwider / nichts geſtattet werden ſolte / anbe⸗

fohlen / iſt es doch daben verblieben biß 9.

Jahr hernach Anno 1678 . da die Gerichts⸗
Frau von Luka darinnen beerdiget /und die
Abdanckung von 2. Studioſis Theol . gehalten

worden / da der Pfarrer zu Wuͤrben ſich moviret /
gus einer Copey eines alten verlegenen Cloſter —

Briefs de Anno 127 . gewiſſe Decimen zu

Teichenau / wie auch die Jura Stolæ , weilen die

Gemeinde ſich ehemahlen zu der Kirch⸗ Fart zu

Winben gehalten / gefordert / und von dem

Biſchoff zu Breßlau / damahls Cardinalen

von Heſſen / ſo viel durch ungleiche Vor⸗

ſtellungen zu wege gebracht / daß der Beſitzer

des Chur⸗Saͤchſiſchen freyen Lehens⸗Teichenau

nacher Fauer citirt / und als er ſich einzulaſſen
geweigert / endlich mit Arreſt belegt / und ſo

lange / biß durch Churfuͤrſtl. Saͤchſiſche bey

Ighro Kayſerl . Mafeſt . als Koͤnig in Boͤhmen
und dem Herrn Cardinal beſchehene Kepræ⸗

ſentation die Ireylaſſung erfolget / angehalten

worden . Wie man aber dem Probſten zu

Theaui EurgpEl XVIII ThAE
Gluͤſſau und Pfarrer zu Wurben nicht das

iren
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geringlle geſtanden / und da

lige Beſitzer des Guts / der von Roͤnau / Sächſiſchen hohen Gerechtſammen nichts zu

auch andete mihr an Würben gelegene
Doͤrffer und Güter gehabt / welche / doch
ſonder Einpfarrung / etwas gewiſſes dahin

u lieffern ſchuloig geweſen ſeyn koͤnten / woran

die Copia doch gleichwohl auch nicht / ſondern

nur von einem Stuͤck Feide und Flecken / die

Bruͤder St phanus auf Teichenau / und Kilian

auf Haugwitz / beſeſſen haden ſollten / und

welche / ihter Beſchreibung nach/ in den Flu⸗

ren zu Wurben gelegen / auch noch heutiges

Tages von denen Wuͤrbener Inwohnern geſaͤet

und genoſſen wuͤrden / und oll nfalls die Deci⸗

ma von denen Beſitzern gefordert werden muſſe /
beſtändig vorgewendet / mit dem Anfuͤhren/
daß ſeither Anno 15 50 . da Diederich von Ko⸗
nau / als des jetzigen Beſitzers Uhraͤlter Vat⸗

ter / von der Großmutter Seiten / in der bruͤder⸗

lichen Theilung as Gut Teichenau erlanget /
nichts gefordert / weniger geßeben / folglich /
wann auh / welches doch nicht erſcheinet / in tem

Seculo XIV . etwas vom Bruder Stephano auf
Teichenau waͤre nach Gluſſau oder Wuͤrben zu

præſtiren gew ſſen / durch eine Præſcriptionem
driplicis lapſus inmemorialis temporis uufgeho⸗
ben worden ſey ; hinwiederum auch / daaus ei⸗

ner freywilligen Beſuchung der damahls nach

der Ketormation bis Anno 629 Evangeliſchen

Kirchen zu Wů ben /keine Einpfarrung zu be⸗

gruͤnden/ ſondern / da die von Adel zu Teiche⸗

nau / und die Gemeinde aus Mangel der Mit⸗

el ihren Anno 1629 , beruffenen eigenen Pfar⸗
rer entlaſſen / und ſich an eine andere Evange⸗

liſche Kirche in- und vor Schweidnitz halten

muͤſſen / von allem An peuch der Jurium ſtolæ

wie billig und in e metæ facultatis Rechtens iſt/
erlaſſen worden / vorgeſtellet ; alſo hat es dabey

ſein Bewenden gehabt / und ſind die Parroni

und Gemeinde zufrieden geweſſen / Gebet und

Predig ⸗Leſen in dem Kirchlein zu uͤben daran ſie

auch memand turbiret . As aber die Gemeinde
ſtaͤrcker worden / und einen eigenen Pfarrer ver⸗

langet / unterde ſſen ſich in denen naͤhern Zeitenbe⸗
geben / daß Ihro Kayſerl . Maj . mit Koͤnigl.
Schwediſcher Maj . ſich wegen freyen Exercitii

der Evangeliſchen Religion verglichen / und der

von Luka vermeinet / es ſeye de tempore , ſein bß⸗
her aus Mangel der Mittel / ſterile jus Patrona -

tus in Ubung zu bringen / hat er das Kirchſein
in etwas erweitert / und zum foͤrmlichen GOt⸗
tes⸗Dienſt / nach Evangeliſchem Gebrauch / ap⸗

tiren laſſen / ohne doch daß der deſiggirte Pfar⸗
rer vocirt / examiniret / ordiniret und confirmi -

ret worden / welches aber am Kayſerl . Hof ſo
uͤbel recommendiret / und darauf befohlen wor⸗

den / den von Luka / der ſonſt wegen anderer Lehn⸗
Guüter in Schlefien ein Kayſerl . und Koͤnigl.
Vaſall iſt / nacher Schweidnitz zu eitiren / die
Schluͤſſelbey Vermeidung des Perlonal - Arreſts
und einer Straffe von 1000 . Ducaten / von ihm

abzufordern und das Kirchlein inzwiſchen zu⸗

ſperren . Wie wohlen nun / bey ſo groſſer Be⸗

ſturtzung des erfolgtenAureſis / die Parition in ſo fuͤrſi. Durchl .zuSachſen⸗Weiſenfels das ge⸗

præjudiciren / geleiſtet worden / hat man ſich
doch nicht damit begni get / ſondern die Præren -

ſion auf die Decimas i nd Ju aſtolæ wieder her⸗
vor geſuchet / auch balt daraf die voͤllige De⸗

molitionund Zuruͤckziehing der Teichenauiſchen
Unterthanenzum Pfurren nach Wuͤrben verfu⸗

get / jene auch dergeſtalt excquiret / daß am 1. undemel,
Oct . des nechſtabgewichtnen 1709 . Jahrs da ſamren

eben in Schweidn tz ein allgemeiner Gaſt⸗Bet⸗Lulk ,
und Buß⸗Tag gehalten / die darzu requirirte une en,
Hofgerichte / ſamt etwa 100 . mit Ober und Un/raſſaz
ter⸗Gewehr verſehener Mannſchafft / und an

die 40 . Mauerer und Zimmerleute ausgefallen
die Mauren um den Kirchhof niedergeriſſen die

Cantzel und Beichtſtuhl zerhauen / den Altar

uͤbern Hauffen geworffen / das Erb⸗Begtabnuß
eroͤffnet / die Saͤrge der Adelichen Leiche ent⸗

bloͤſet/ uñ deſſen nichts unterlaſſen haben / was zu

Niederreiſſung und Beſchin pfſung zuerſinnen,
geweſen . Nun iſt bey Kayferl . Maj . Boh⸗

miſchen Hof⸗Cantzeley uͤber die Enormitãt und

Exceſſe mehr als einmal geklaget / aber keine

Relolution erhalten worden / als daß man vor⸗

gegeben Fes ſeye das Gut Teichenau in dem

Schwe dnitziſchen Fuͤrſtenthum gelegen / die

Exemtiones nicht dociret / das Kirchlein neu er⸗
bauet / der Pfarr⸗Kirchen zu Wurben ihre De —

cimen und jura entzogen / die Extenſion der Alt⸗

Ranſtädtiſchen Convention und darauf vorge

gangenen Kayſerl . Final - Relolution uber den

Ungrund der ausgemeſſenen Augſp . Kirchen
von einem privato zur Ungebuͤhr geſchehen / und

die eigenmaͤchtigedeparation von der Kirchen zu

Wurben unleidlich / dahero allenthalben rechtlich
verfahren . Allermaſſen aber das Angeben dee

Roͤm . Catholiſchen Pfarrers zu Wuͤrben ſon
der allen Grund / in dem das Chur Hauß zu

Sachſen die Exemption von aller Biſchoͤff—

lichen Gewalt hat / auch nicht an die Fürſtlich⸗
Schweidnitziſche Superioritdͤt/ zu ſamt den Juri
bus ſtolæ gebunden / ſondern als Gaͤſt⸗ un

frembde Zuhörer / als auch das Kirchlein ni
geſperret / noch wegen der darinnen uͤber an⸗

derhalb Secula geuͤbten Predigt⸗Leſung ſingen
und beten / auf gehabten Begraͤbniß und Ab

danckungs⸗Haltung angefochten geweſen / wie

der den Alt⸗Ranſtaͤdtiſchen Vergleich und die

Kayſerl . Reſolution keine Exten ſion des numeri

der Evangeliſchen Kirchen aflectiret / ſondern
das Alt⸗Evangeliſche Kirchlein zu ſeinem vori⸗

gen Gebrauch aptiret werden wollen / die De⸗

cimæ und Jura ſtolæ nur neuerlich gefordert /

kraͤfftig aber wiederſprochen / und Laydes⸗
Fuͤrſtl. Schweidnitziſche Hoheit auf keine Weſſe
und Ubung bey dieſem freyen⸗dem Chur⸗Hau⸗
ſe mit Lehen⸗verpflichtetem Gut geweſen/ folglich
wieder alle Rechte zum groſſenScandalo und Præ⸗

juditz der Conſequentien ab executione unerhoͤr⸗

ter Dinge das Verfahren angefangen und voll⸗

bracht worden ; alſo geſchiehet an ein hochloͤbl.

Corpus Evangelicorum von wegen Sr . Hoch⸗

J9ſ - 501 U . EDInos Geſch -
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Poſtfacti 1
hen Keyfe Demnach wir aus ſonderbahr⸗ſich binnen dieſer

Fayf Hof u. Erblands Geſch .

fürſten / Fuͤrſten und Staͤnde dieſe

Beeintraͤchtigung / und was fuͤr Sviten dahe⸗

ro kommen koͤnnen/ wann auf alte Cloſter⸗

Brieff / da kein Original vorhanden / die auch

nichts concludenter in ſich halten / der Status

Eccleſiaſticus ,wie er ſeither der Reformation faſt

200 . Jahr hindurch geſtanden / veraͤndert / der

Statusdes Augſpurgiſchen Religions undWeſt⸗
phaͤliſchen Friedens / Krafft deſſen auch denen

vonAdel und Unterthanen / welche in denen imme⸗

diate zur Koͤnigl. Cammer gehoͤrigen Fuͤrſten⸗
thuͤmern wohnen / und unter dem Koͤnige als

ſummo Princepe ſtehen / das Exercitium Auguſta -
næ Confeſſionis in locis vicinis , ohne die Ju -
ra ſtolæ und decimas der Cathol . Geiſtlichkeit zu
entrichten / verſtattet / undKrafft welches Frledens
Art . V. §. 14 . die Feuda & ſubditi , ut & bona Ec -

cleſiaſtica in cauſis Religionis ex ſtatu i 624 . per -

petuo conſervari debent, ubern Sauffẽ gewor ffẽ⸗
die theuere Verſicherung / dieRKayſerkerdinandus
II . Churfuͤrſt Fohann Georg dem Lezu Sachſen

gegeben / zuruͤck gezogen / die beſondere Frey⸗
heit / darinnen von Zeit der Keformation dieſes
Thur⸗Saͤchſiſche Lehens⸗Eigenthum biß auf
die letztere violirte Demolition ſtehet / ſo empfind⸗
lich wiederſprochen / und was aus dergleichen
Verfahren folgen werde / inreife Conlideration

ziehen / und Fh. Kayſerl . Maj als Koͤnigin Boͤh⸗
en die nachdruͤckliche Repræſentation thun / daß

der von Luka in dem Gebrauch und Freyheit ſei⸗
nes Kirchleins auf vorhergaͤngige vollſtaͤndige

Reapertur forderſambſt reſtituirt / diejenige /

welche aus falſis narratis die Kayſerl . Sperrung
und Demolition erſchlichen / und dieſe Violation

der Churfuͤrſtl . Saͤchſiſchen wohl hergebrach⸗
ten Serechtſamen / und ultra ſesqui ſeculum ge⸗
übte Exemption des Lehen⸗ und homagial pfluͤch⸗
tigen Guts Teichenau von der Landes⸗Fuͤrſtl.
Bottmaͤßigkeit verurſachet haben / mit der

Schaͤrffe angeſehen / und die Sarisfaction gluͤck⸗
lich erſtattet auch forthin dem von Luka ſeine

Freyheit und Jus patronatus , ſamt dem Kirchlein

auſſer Turbation gelaſſen werden moͤge ; Man

verhoffet von Ihro Roͤm. Kayſerl . und Koͤnigl.
Boͤhmiſche Maj . eine deſto gewuͤhrigere aller ,

gnaͤdigſte Reſolution , als man zu Wien ſelbſt
bald hernach das Werck mit andern Augen an⸗

geſehen / und / daß mit der Demolition innen ge⸗

halten werden ſolte / in lab A. hiebey liegendem be⸗

foh en / welches aber die aus groſſemEyfer uͤbereil⸗

te Expedition der vorhergegangenen Demolition

nicht zugelaſſen hat / und ich verharre
ꝛc. cc .

Beylag Lit . A.

Joſeph . &c . &c .

Zeit hervor gethanen trheblichem Bedencken / die

dir ohnlaͤngſt anbefohlene Demolirung ſiſtiren

zu laſſen / allergnaͤdigſt vor gut befunden ; als

befehien wir hiemit allergnaͤdigſt / daß du mit

gemeldter Teichenauiſchen Kirchen⸗Demolition

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

ſſemendter fuchen / es wollẽ doch hochlobl. Chur⸗
—. ——

in ſo lange / biß wir kuͤnfftig hin ein anders verP1709 .
ſchwere ordnen werden / innen halten ſolleſt ; hierauff

wird ꝛc. ꝛc. Gegeben in unſerer Stadt Wien
den 31 . Octob . 1709 .

Joſeph .

J. W . C . Wratislau ,
.

Ad Mandatum

Frantz Ferdinand , Graf
Kinsky.

J. C . von Sanning

Diie vorhergehende Vorſtellung an das Corpus Vomcon.
Exangelicum hatte die Wuͤrckung / daß folgen⸗euco
des Jahr ( welches hier der Connexion halber

zu melden geweſen iſt ) in ſelbigem einhellig ge⸗
ſchloſſen wurde :

Die Intormation von Chur⸗Sachſen wegen die aue⸗

der niedergtriſſenenͥKirchen Teichenau in Schle⸗eraoſbau .
ſien / ſeye dem Chur⸗ Bohmiſchen Hn . Ge⸗iut liel

ſanden zu communiciren / mit Erſuchen / ſolches
Sr . Kayſerl . Majeſt . gebuͤhrend eintuſchicten /
und es dahin zu befoͤrdern / daß Se . Kayſerl .
Maj . die wieder Erbauung gedachter Kirchen /
zu dem vorigen Gebrauch der Augſpurgi⸗
ſcheſt Confeſſions - Verwandten allerg naͤdigſt
moͤchten anordnen laſſen e . Was darmit

ausgerichtet worden ſey / wird der geneigte Le⸗

ſer/ zu ſeiner Zeit / auf dieſem Theatro zu ſehen
haben ꝛc.

In Ungarn loderte die Flamme innerlicher
Umuhe noch immer weit und breit / zugroſſer ungarlſche
Plage des armen Land⸗Manns / der heut von Händel und

dieſem / morgen vov jenem mitgenommen und denle⸗
geqnaͤlet wurde / und ſetzte es dieſes Jahr al
lerhand Plackereyen und Scharmuͤtzel / darben
ſich doch nichts hauptſaͤchliches ereignete / wei
die Rebellen nicht trauten etwas Groſſes zu

wagen / die Kayſerl . aber/ wegen ihrer Schwaͤ⸗

che / es nicht thun konten . Es war ein Ver⸗

ſuch durch den Marquis Cuſani beym Eſterhan
geſchehen / ob ein Waffen⸗Stillſtand zuerhal⸗
ten / aber KRagoczy hatte nicht gewolt drein con⸗

ſentiren . In Siebenbuͤrgen war / zu Anfang
dieſes Jahrs / von dem Kayſerl . General⸗

Wacht⸗Meiſter / Montecuculi , das feſte
Schloß dedeesar erobert / und dadurch die Zu⸗
fuhr derer Lebens ⸗Mittel nach Clauſenburg /
auch die Communication mit Groß⸗Wardein

befoͤrdert worden . Neuhaͤuſel hielt man Kay⸗

ſerl . Seits / ſo viel als moͤglich/ eingeſperret /
daß es denen Rebellen immer ſchwerer wurde / es

mit abgehender Nothdurfft dann und
wann zu⸗

verſehen . Als ſie dergleichen dermahlen / bey

harter Winters⸗Zeit und gutem Wege / verſu⸗

chen / wurde die Convoy von Kayſerl . Poſti⸗

rung hart geſchlagen / die Schlitten mit denen

Lebens⸗Mitteln aber kamen doch/ unter wehren⸗
dem Lermen / glücklich in die Veſtung hinein .

Dem Obriſten Schilling gelung dens . Martii
ein güͤcklicherStreich / da er von Stuhlweiſ⸗

Bb 2 ſenburg
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gardi brey biß 4000 . Rebellen antraff / von
ſelbigen biß in die 1600 . erlegte / 500 . im

Dorff verbrannte / 7 . Jahnen / 70 . Pferde /
300 , mit Ochſen beſpannte Proviant und Mu-
nition auffhabende Wagen eroberte . In der

Berg⸗Städte Gegend wolten ſich die Rebel⸗

len verſtaͤrcken / deßhalben auch dorthin mehrere

Kayſerl . geſchickt wurden .

wolten unter ſich ſelbſt uneins tverden / da man⸗

che mit des Ragoczy verubten Strenge nicdt zu⸗

frieden waren / und konte der Berezeni ſelbſt
nicht recht mit ihm ſtallen / der ſich nach Mu⸗

ran begab / wenn ſich jener nach Mongatſch
machte .
fort / die Rebellen erhielten vitle 1000 . Flin⸗
ten aus Pohlen und uͤber Dantzig / und brach⸗
ſte der Caroli den 30 . April abermahlen einen

ziemlichen Proviant in Neuhaͤuſel mit z2000 .

Pferden / deren jedes einen Sack Mehl zutra⸗

gen hatte . Obgedachter Schilling wolte Ve —

ſprin wegnehmen / fand es aber in einem ſol⸗
chen Stande / daß ohn grobes Geſchuͤtze nichts
auszurichten / und alſo der Anſchlag ausgeſetzt
bleiben muſte .

Die Oedenburger wurden von denen ſtreif⸗
fende Rotten ſehr geplaget / und muſten ein

groſſes Geld geben / ihre Weinberge ſrey bauen

zu moͤgen . Der Eſterhahn fiel auch bey Wim⸗

poßing in Oeſterreich ein / ob ergleich nicht ſo
viel ausrichten konte / als er vermeinte /weil

ihm daſiger Orten poſtirte Kayſerl . Dragoner
den Handel verdorben . Der Ragoczy hatte
einige Deputirte nach Conſtantinopel abgeord⸗
net / um ſich daſelbſt mit dem Frantzoͤſ. Ambal -

ladcur zu beſprechen / auch Huͤlffe bey der

Pforten zu fu hen . Dieſe giengen uͤber Temes⸗
Abgeordnete koar / allwo ſie wohl empfangen wurden ; mu⸗

an Snitan . ſten aber hernach unterwegens bleiben / weil

Preßtbnrger
TagLens

ihnen vom Tuͤrckiſchen Hof kein Paß ertheilet
werden wolte / der noch immer Bedencken

trug ſich in Ungariſche Haͤndel zu mengen / wie

ſchrauch bey ihm deßhalben und an ein und

andern Orte her angehalten geworden ſeyn

mochte . Kayſerl . Seits trachtete man darge⸗

gen noch immer die Sachen zu Vergnuͤgung
des Wieneriſchen Hofes durch guͤtliche Tra⸗

ſctaten / auff noch vorwaͤhrendem Reichs⸗Ta⸗

ge in Preßburg beyzulegen / wohin ſich von

Wien aus / mit eingetrettenem Junio der Fuͤrſt
contiauitet Lichtenſtein und Graf Traun / als Kayſer⸗

licher Commiſſarii , abermahl verfuͤgten / da die

Staats⸗und Kriegs Conkerentzien allhier ein

Ende genommen . Man gab auch denen Hun ,

garn Nachricht von denen voͤllig - hingelegten
Relig ' ons⸗Haͤndeln in Schleſien / von inſte⸗
hendem Frieden mit Franckreich / getroffenem
Verqgleich mit dem Pabſt u. ſ w. mit dem Vor⸗

ſt llen / daß es dermablen noch Zeit ſey/ ſich zu

bequemen / dieweil hernach wenn der Kayſer
freyer Hände bekommen / manchen gar ſchwer
und unmoͤglich fallen doͤrffte / die Conditiones

zu erhalten / ſo man itzmahls noch bekommen

koͤne⸗/ deß wegen auch die Kaoſerl. Oommiſſa -

kommen koͤnten / weil ſolches ein Vorzug des

— Beſchreibung
1709 . ſenburg ausſtreiffende / bey dem Dorff Pol⸗ rü denen

Jener Haͤupter

Die Unruh ſchlepte ſich doch immer

ff

Blut von der Tuͤrckiſchen Eclaverey befreyet

blit Maiehmeten eine abermahlige Be⸗ 1709. 5
denckzeit von 4. Wochen verkuͤndiget . Allein ?
dieſe hatten darzu keine Luſt / ſtelleten eine Ve
ſammlung zu Erlau an / brachten es zum Schl
ſe die Wlederſpaͤnſtigkeit weiter fortzuſetzen /
und beredeten die Leute ferner in Waffen zu
bleiben . Man ſahe alſo wohl / dat mit fer⸗
nerer Haltung des Land⸗Tags bey ſo geſtalten

Saͤchen nichts auszurichten ſeyn wuͤrde / dar⸗
um beſchlofſen wurde / ihm ein Ende vor dieſes⸗
mahl zu machen / da vorhero Kayſerl . Maj
ihre Erklaͤrung auf die von verſamleten Staͤnden
eingebrachte und gethane Gravamina und Vor⸗
ſchlaͤge ( die in vorigem Jahrs⸗Geſchichten
erzehlet worden ) auff nachſtehendem Schlag
ertheilete : Se . Koͤnigl. Majeſt . hatte indeſſen
auff der Ungariſchen Staͤnde angebrachte Be⸗
ſchwerungen weitlaͤufft' g antworten laſſen / nnd
ſich unter andern erklaͤret / daß fals (1. ) kein
maͤnnlicher Erbe mehr von Sr . Kayſerl . Maj .
Leopoldo , glorwuͤrdigſten Andenckens / vor⸗

handen / denen Staͤnden frey ſtehen ſolle/ zur
Wahl eines neuen Königs zu ſchreiten . ( 2. ) Kauſrt
Daß die Ungariſche Nation nach denen Geſe⸗ Rebolonin

ten ihres Königreichs / und nicht wie die ande,Jan
re Erb Lander des Haules Heſterreich regie⸗ergrbureg

(3. ) Daß Se . Kayſerliche Stame
Gtayamins

ret werden ſolle .
Majeſt . nicht beſaͤnden / daß es wider die Ge⸗
ſetze ſtreite /einen Ubelthater ins Gefaͤngnuͤß
zu legen / ehe er citiret worden / als wodurch
der Ubelthaͤter nur Gelegenheit bekaͤme/ zu en⸗
trinnen ; daß jedennoch auſſer den Hochver⸗
raͤther kein Herr oder Edler wegen eines Ver⸗
brechens ohne vorhergegangene Citation in
Verhafft genommen werden ſolle . ( 4. ) Daß
auch Se . Majeſt . billich zu ſeyn befaͤnden/ daß
wider die Kinder wegen des von ihren Vat⸗
tern begangenen Hochverrathes die Einziehung
derer Guͤter vorgenommen werde ; jedoch daß
unſchuldige Bruͤder und Ehe⸗Weiber nicht
darein gemenget werden ſolten . ( 5. ) Daß
Se . Kayſerl . Majeſt , zuſagten alle 3. Jah⸗
einen Land⸗Tag zuſammen zu beruffen . ( 6 .
datz die Ungariſche Schatz Eammer umb deß⸗
willen von der Wieneriſchen dependiren muͤſ.
ſe/ damit Se. Kayſerl . Majeſt . Nachricht haͤt⸗
ten / wie mit denen Einkuͤnfften dieſes Koͤnig⸗
reichs Hauß gehalten werden muſſen (J. ) Daß
die Schatz Cammer und die Cantzeley um deß
willen ihre Beſehle nicht vom Land Tage be⸗

Koͤnigs ſeye. ( 8 . ) Daß die Stände noch⸗
wendig leiden muͤſten / daß frembde Officirer
in Ungarn befoͤrdert wuͤrden / wiedrigen fals
man die Ungariſche Nation der allergroͤſten
Un anckbarkeit beſchuldiaen koͤnte/ wennſie die
Teutſchen aus ihrem Reich wolten hinweg
ſchaffen / da ſie doch durch derſelben Gut und

worden . (9. ) Daß Se . Kayſerl . Majeſt zu⸗

ſagten / denen Land⸗Staͤnden verſchiedene

WV. Bof l. ErfIiö5sEef· —
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glaubhaffte Abſchrifften von der Capitulation
zugeben / was ſie nemlich bey ihrer Croͤnung
verabredet / undverwilliget haͤtten ; wie auch

dem — — —
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1 dem Koͤntge in Spanien / als vermutheten Er⸗dige wider abzuſchaffen / wann es ihnen gefal , 170e

jedoch wolten Se . Majeſt . keines weges ⸗/ daß
weder dem Pabſt / noch denen Staͤnden des

Reichs Copeyen darvon gegeben werden moͤch⸗

ten . ( 10. ) Daßdiejenige Mifbraͤuche/ welche

etwa in die Regierung eingeſchlichen ſeyn moͤch⸗

ten / auff einem allgemeinen Land⸗Tag kuͤnff⸗

tig bey Seite geräͤumet werden ſolten . ( 11. )

Daß uͤber die geiſtliche Praͤbende Se . Käyſerl .

Majeſt , als Stiffter der Ungariſchen Kirchen /
freye Diſpoſition behalten / darbey aber alle⸗

mahl inſonderheit auf Ungariſche Landes⸗Kir⸗

chen dero Abſicht richten wolten . ( 12. ) Daß /
was die Ubung derer 3. in Ungarn angenom⸗

menen Religionen betraͤfe/ Se . Kayſerl . Waj .
dasjenige / was dißfals auf denen letztern Land⸗

Taͤgen zu Edenburg und Preßburg beſchloſ⸗

ſen worden / aufs neue ratificiren woltẽ .(T3. Daß

Se . Kayſerl . Maj . auff denen kuͤnfftigen Land⸗

Taͤgen / einen Rath von gebohrnen Ungarnzur
Verwaltung derer jenigen Reichs⸗Geſchaͤffte
ernennen wolten / dahero ſie die anjetzo ver⸗

ſamblende Land⸗Staͤnde erſucheten / auf die Ein⸗

richtung dieſes Rathes bey Zeiten zugedencken .

( 140 Daß weil der Fuͤrft Ragoczy zu ſamt ſei⸗
nen Anhangern biß anhero ihnen angebottene
Gnade und Verzeihung anzunehmen ſich ge⸗

weigert haͤtten/ dieſe und alle diejenige / welche
die Waffen ergriffen haͤtten / woferne ſie in⸗

nerhalb Monaths⸗Friſt ſich nicht eines andern

beſinnen wuͤrden / als Verraͤther und Feinde
des Vatterlandes angeſthen / und aller ihrer
Guͤter durch die Confiſcation beraubet werden

ſolten . ( 15. ) Daß Kayſerl . Majeſt . dasjeni⸗

ge Recht / welches ſie uͤber die von denen Tuͤr⸗
cken eroberten Laͤndereyen erlanget / allerdinges

behalten wolten / daferne aber einige von denen

alten Eigenthums Herren noch am Leben waͤ⸗

ren / und ſelbige wieder forderten / ſo wuͤrde es

billich ſeyn / daß ſie vor Abtrettung dererſelben
einen Antheil derer Unkoſten erlegeten / welche
auf den letztern beſchwerlichen Tuͤrcken Krieg

than .

1

F ben der Ungariſchen Crone / eine zuzuſenden ; le / welches Recht zugleich ein Cathol . 0
gnate gegen ſeine ProteſtantiſcheUnterthanen ha⸗
ben ſolte . Dieſe hingegen ſuͤhreten wieder jene
weit groͤſſere Klagen / vornehmlich aber / daß
die Ungariſche Cathol . Herrn ſelbſten ſie am

Kayſerl . Hofe verfolgen huͤlffen/ dahero es ge⸗

dachte Cleriſey endlich dahin bringen wuͤrde/
daß ſie die alleinigen Herren von dem Koͤnigrei⸗
che waͤren ꝛc.

Man hoͤrete auch hin und her allerhand Kla⸗

gen / daßdie Leute / wo und wenn die Kayſerl .

Ober⸗Hand haͤtten/ mit allerhand Abgaben
mehr beſchweret wuͤrden / als wo und wenn die

Corutzen oder Rebellen den Meiſter ſpielten / und

daß dieſer Umſtand die ſonſt gegen Kayſerl . ſich

ereignende gute Neigung an gar manchen Or⸗

ten maͤchtig minderte . Man vernahm aber
doch daß der kleine Adel immerdar in Beſorgniß
geſtanden die Sachen derer Malcontenten dörf⸗

ten uͤbel ausſchlagen / deßhalben auch in Vor⸗

ſchlag gekommen / man wollte 4 . Deputirte ,

zwey Reformirte und zwey Lutheriſche an alle

Ulncathol . Puiſlancen abſenden / umb dieſe zu⸗

erſuchen Kayſet Maj . nur zu einer billigen

Entſchlieſſung in Anſehung der Religions Frey
heit bewegen zu helffen / weil ſich hernach alles

geben / und die Ruhe beſſer wuͤrde hergeſtellet
werden koͤnnen ꝛc. in welchen Vorſchlag der Ra⸗

gocay willigen muͤſſen/ weil er ſich/ ihm zuwie⸗
derſtehen / zu ſchwach befunden / es wurde aber

doch nichts aus Erlangung gedachten Zwecks .
Kayſerl . Seits hatte man Hoffnung gehabt /
zu denen ſchon erhaltenen Lubomirskiſchen Vol⸗

ckern noch einige 1000 . deroſelbigen zuuͤberkom⸗
men / es war aber nichts aus der Sachen ge⸗

worden / obgleich deßhalben der General Veteé⸗
rani eine Reyſe in Pohlen / zu verſchiedenen
Häuptern des Lubomirskiſchen Hauſes ge⸗

Oben gedachte Kayſerl. Amneſtie koͤnnen wir

nun dem Leſer hier auch mittheflen / nachFuee
hrem im teutſchen dergeſtalt heraus kornmenden publicurt

gewendet worden ꝛc. Sinn : Wir von GOttes Gnaden / Joſe —

Dergleichen Kayſerl . Reſolutiones wolten phus / erwehlter Roͤmiſcher Kayſer / zu allen
elup nicht 1 5

Zeiten Mehrer des Reichs / zu Germanien , Un⸗
aläang eben denen Ungarn nicht recht gefallen / und

warauf dieſen Grund dermahlen noch wenig
Hoffnung eines zu erlangenden Vergleichs zu
bauen / wie denn auch die Kayſerl. Commiſſarüi
keine andre Reſolution von dem Reichs⸗Tage

erſtatten koͤnten / als daß ſelbiger ſich mit den

groͤſten Mißhelligkeiten geendet habe / in dem

zwiſchendenen Gemuͤthern / nichts als Uneinig⸗
keit waͤre/ und die Kayſerl . Kelolution keinem

0 recht anſtehen wolte . Denn die Roͤmi⸗
ſche Cleriſey beſchwerte ſich/ als ob ſolche nicht

undeutlich ſagen wolte / daß Kayſerl . Maj . ge⸗
ſonnen / dieProteſtantiſche Religion allda ſo zu

dulten / als ob die Reichs⸗Geſetze dergleichen pflogen / die doch wierer alles unſer Ver⸗
erforderten. Weil ihnen nun dieſes gantz nicht
anſtuͤnde / ſo verlangten ſie von Kayſerl . Maj .
daß ſie ſich dahin erklaͤreten / wie die Proteſtan⸗
ten bloß aus Kayſ. Lolerantz imdande ſeyn duͤrff⸗
ten / und Kayſerl . Maj . ſich vorbehielten / ſel .

Theatri Europæi XVIII . Theil .

garn / Koͤnig ꝛc. thun hiemit zu einem immer⸗

wäaͤhrendem Gedaͤchtniſſe aller / denen daran gele⸗

gen / kund / daß ob wir gleich nach der uns an⸗

gebohrnen Guͤtigkeit und Gnade / zu Til⸗

gung der von einigen unruhigen Gemuͤ⸗

thern in gedachtem unſerm Koͤnigreich Un⸗
garn / aus lauter Privat Ehr⸗Geitz / erregten /
nun in das ſechſte Jahr / und noch daure⸗

den Unruhen / verſchiedene Mittel unſerer
Gnade vorgeſchlagen / vornehmlich aber eini
ge mahl einen General - Perdon angebothen /

auch eine und die andere Tractaten ge⸗

hoffen nicht den geringſten Effect gehabt /
ſonderlich ' der von uns alt herge⸗
brachtem Gebrauch nach angeſetzte Reichs⸗

Tag / zu welchem wir auf dem 27 . des

Monaths Febr . des 1708. Jahrs / alle und je⸗
S. de
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17j09 . de Stände dis Königreichs Ungarn und

einverleibte Provintzien in unſere Koͤnigliche
Stadt Preßburg eingeladen hatten / dar⸗

bey ebenfalls zu erſcheinen / wir durch unſer

Königliches gnaͤdiges Ausſchreiben / auch
denen Aufwieglern und Malcontenten , ge⸗

woͤhnlicher Maſſen / Erlaubniß ertheilet / in⸗

dem wir ſolches zur Beruhigung des Koͤ—

nigreichs Ungarn nicht nur vor ein dienſa⸗
mes Mittel anſahen / ſondern welches auch
von denen ehemahligen Koͤnigen in Ungarn /
unſern glorwuͤrdigen Vorfahren / nach

Ausſage der Reichs „ Acten und Docu —
menten beobachtet worden / und wofuͤr die

uns getreue Staͤnde des Reichs auch gantz
demüͤthigſt gedancket . Wir haben zugleich
dieſes / zur wieder ⸗Vereinigung der Ge

muͤther und Erlangung Friede und Ruhe
heilſame Mittel , uͤber Jahr und Tag antra⸗

gen / auch uͤber diß denen / die unſere Gna⸗

de ſuchen würden / alle Koͤnigliche Clemen⸗

tze / Verzeihung und Hulde anbiethen laſ⸗

ſen / damit die / ſo ihrer Treue und Pflicht
erinnert wuͤrden / Zeit und Raum darzu

haͤtten / und uͤber Kuͤrtze derſelben ſich nicht
beſchwehren duͤrfften. Nachdem aber denen

Uhrhebern vorerwehnter Rebellion / nebſt denen

Anhaͤngern / unſere ſo reichlich dargelegte
Konigliche Gnade / nebſt erwehntem vorge⸗

ſchlagenemMittel uͤber Jahrund Tag vergeblich
angetragen / auch uͤber diß nicht allein aufgeſetzten
Reichs⸗Tag zu kommen ſich geweigert / ſondern
vielmehr der Uhrheber der ſchaͤdlichen/ gottloſen
Rebell on / der Kkagozky, unſere zu Stillung der

Unruhe abzielende vatterliche Koͤnigliche Sor⸗

gen / ſamt dem ausgeſchriebenen Reichs⸗

Tag unbedachtſam hindangeſetztt / unſere

Koͤnigliche Hoheit treuloſer Weiſe beleidiget /
und des Ungariſchen balatini Autorité mit einer

ſchmaͤhſichtigen Schrifft angegriffen / darne⸗

ben cie uns noch getreue Staͤnde und Untertha
nen nachtheiliger Weiſe durchgezogen / durch
welches Verfahren er ſich nicht nur als einen

ha ßſtarrigen Menſchen erwieſen / ſondern der

auch an unſerer Koͤniglichen Perſon ſich treulo⸗

ſer Weiſe vergriffen / und ſelbe verletzet / auch

die uns getreue Staͤnde groͤblich beleidiget hat/
wovon und denen unrechtmäßig ergriffenen
Waffen / Rauben / und Vergieſſung un⸗

ſchuldigen Bluts er noch biß dieſe Stunde
nicht abzuſtehen geſonnen / ſondern vielmehr

in ſeiner Rauberey und Verwuͤſtung des Koͤ⸗

nigreichs Ungarn und angelegenen Provintzten
beſtaͤndig fortfaͤhret / und die ungerechde Waf⸗

ſen / nebſt ſeiner angeſponnenen Meuterey /
bloß aus Beg erde ſeinen Privat Nutzen zu

ſchaffen / annoch beſtaͤndig unterhalt ; als

haben wir / und die getreuen auf vorerwehn⸗

ſtem von uns gnaͤdigſt angeſetzten Reichs⸗
Tag bey uns verſammlet geweſene Staͤnde /
damit wir der Aufrührer / und ihrer Helffers
Helffer verhaͤrtetes Gemüthe deſtobeſſer erkun⸗

digen / zugleich gegenwaͤrtigen innerlichen Un⸗

um ſo eher remediren / und unſere und

Kayſ . Hof⸗ u. Erblands Geſch.

mögten / nach reiflichem unter einander

gemachten Schluſſe / und uͤder gegenwar⸗
tige Umbſtande auf Reichs Tagen ge⸗
woͤhnlichee Maſſen eingeholten meinſlen
Stimmen / nach der Laͤngeunter ſuchet / und

gefunden / daß vornehmlich Franſciſcus Ka

gozky , und Nicolaus Berezeni , die ſtraff⸗
bahren Anfänger dieſer Meuterey waͤcen /
als die ſich mit offenbahrer Gewalt und

Frindſeligkeit / nicht nur wieder den wehy⸗
land Allerdurchleuchtigſten Fuͤrſten Leopol -
dum , Roͤmiſchen Kayſer / und Koͤnig in

Ungarn / glorwuͤrdigſten Andenckens / un⸗

ſern Herrn Vatter / ſondern auch wieder

unſere Majeſtaͤt / als iechtmaͤßigen Herrn
und Koͤnig in Ungarn / und ihren natuͤr⸗

lichen Ober ⸗Herren / ingleichem auch wie⸗

der die uns getreue Staͤnde / die doch je⸗
nen an Ehre Wurden / Bedienungen
und Guͤtern weit vorgehen / und ſie uͤber⸗

des Valterlandes Wohlfarth befordern 175

treffen / ſich leichtfertiger Weiſe gufgeleh⸗
net / innerliche Unruhe angerichtet / uhr ei⸗

gen Vatterland und unſere an ſelbiges
gräntzende Provintzten angefallen / wieder
ſolche grauſann gewuͤtet / das Volck Unter

einem ſcheinbaren Prætext der Freyheit ver⸗

führet / einige / die ſich nicht gleich begreif⸗
fen koͤnnen / oder durch Verſyrechung ſich
verblenden laſſen / auf ihre Seite gebracht /
andere hingegen mit Gewalt darzu genoͤthi⸗
get / und ihren treuloſen Hauffen zu ver⸗

mehren gezwungen / ſie wieder alle gegebene
Treue / und das Voͤlcker ⸗Recht in Ket⸗
ten und Banden geleget / die mit unſerer
Beſatzung verſehene Schloͤſſer / Veſtungen /
und Koͤnigliche Freyheiten verraͤtherlicher
Weiſe überfallen / verſchiedene von gedachten
Schloͤſſern und Veſtungen zerſtoͤhret / und

der Erden gleich gemacht / die Guͤter und

Vermoͤgen der uns getreuen und in ſchul⸗
diger Pflicht verbliebenen / verwuͤſtet und

gepluͤndert / oder ſie ihren Anhangern ge⸗

ſchencket / und damit ſie die wieder uns

und uns getreu bleibende gefaſſte Wuth
deſtomehr ausuͤbeten / zugleich dem Reiche /
und den angräntzenden Provintzien um ſo
nachdruͤcklicher ſchaden moͤgten / auf ih⸗
rem zu Onoth wieder rechtlichen angeſtellten
Conventicul , oder daß ſie / wie oben er⸗

wehnt / ſo viele von unſerm Herrn Vatter
hoͤchſt⸗ ſeligſtens Andenckens / und uns ih⸗
nen angebothene Einladungen und berdon ver⸗

achtet / die angeſtellt geweſene Friedens⸗
Tractaten durch gebrauchte liſtige Griffe
eludiret / die von dem Palatino geſchthene
An⸗ und Abmahnungen mit Schmmähſchriff⸗
ten und liederlichen Repliquen in Wind

geſchlagen / bey dem nun in das andere

Jahr wehrenden Reichs⸗Tage nicht erſchie⸗

nen / oder einige Abgeordnete auf ſelben ge⸗

ſendet / ſondern vielmehr biß dieſe Stunde
in ihrer Feindſeligkeit verharret / und Boß⸗
heiten mit Boßbeit verhaͤufet : Dieſemnach

haben

170 .
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Ereos häbendie uns getreue Staͤnde / allerunterthaͤ⸗ letzer ſeyn / auff ewig ausgeſchloſſen bleiben⸗

nigſt vorgeſtellet / daß dieſer und anderer unzahl⸗
barer Verbrechen wegẽ/ deren ſie allerdings uůber⸗

wieſen / ſie vor oͤffentliche Feinde des Vatter⸗

lands und Majeſtaͤt ⸗Verletzer / ſogleich / und
darnebenſt auf ewig in die Acht zu erklaͤren waͤ⸗

ren / dergleichen auch mit ihren Anhaͤngern zu

verfahren waͤre/ jedoch daß man dieſen annoch

eine Friſt verſtatte / binnen welcher ſie den Kay⸗

ſerl . Perdon anzunehmen / Erlaubnuͤß haben

ſolten / ſo ferne ſie aber ſelbige verſaͤumeten /
und die ausgeruffene General⸗Amneſtie zu er⸗

greiffen unter ieſſen / ſolten ſie ebenfals vor
Rebellen / und in die Acht erklaͤret werdenzſin⸗
temahln dieſer zur Beruhigung des Vatterlan⸗

des und Stillung der innerlichen Unruhen an .

geſehene Modus nicht nur von Alters herin dem

Koͤnigreich eingefuͤhret / ſondern auch in denen

Reichs⸗Geſetzen fundiret ſey. Nun haben
wir zwar dieſem allerunterthaͤnigſten Suchen

allerdings Statt gegeben / weil unſer groͤſtes
Verlangen / gedachtes unſer Koͤnigreich Un⸗

garn / das uns ſonderlich lieb iſt / nebſt den

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

uUns getreuen Staͤnden und Unterthanen/ die

wir bellich hoͤherhalten / als die treuloſeſte Ra⸗
goczyſche Rotte / auff das eheſte wieder in
Ruhe und Friede zu ſehen / und ob auch gleich
die Haͤupter bißher erwehnten entſetzlichen Auf⸗
ſtandes / ſammt den Adhærenten , als die mit

jenen / weil ſie eben dergleichen Verbrechen
begehen / und es mit ihnen halten / in einerley
Stande der Mißhandlung ſich befinden / bloß
um deßwillen / weilen ſie alle weitere Gnade und

Perdon ſo oft verſchmaͤhet / über diß bereits nach

Innhalt desjenigen Manifeſts vor in die Acht
Erklaͤrte und Banniſirte zu halten / welchen im
Nahmen der uns getreuen Staͤnde / an Praͤ⸗

laten / Varonen / Magnaten und denen von

Adel durch unſern liebenOheim / den Durch⸗
leuchtigſten des Heil . Römiſchen Reichs Für⸗
ſten Paulum Eſterhaſy „ des Koͤnigreichs
Ungarn Palatinum und Kayſerl. Vice - Re ,

unterm dato den 20 . Auguſti des 1707 . Jah⸗

res in Ungarn publiciret / und darauff von

uns in unſerer Kayſerl . Reſidentz⸗Stadt
Wien in Oeſterreich den 27 . Tag ſelben

Monaths und Jahres wiederhohlet worden /

worinnen die Urſachen zu der ergriffenen Achts⸗
Erklaͤrung weiter angefuͤhret ; ſo wollen wir

doch nach der uns beywohnenden Gnade /

und in Anſehung der von unſern getreuen

Staͤnden auff dem Reichs⸗Tage anderwerts

beſchehenen Vorſtellung und Interceſſion , an⸗

noch allen und jeden / die der uns ſchuldigen

Pflicht und Gehorſam ſich bißher entziehen /

im Aufſtand wieder uns begriffen / und der

Ragoczyſchen und Berezeniſchen Seite zuge ,

than ſeyn / nochmahln einen General⸗Perdon
und Amneſtie angebothen haben / jedoch daß

von ſelbiger und aller Kayſerl . Gnade ober⸗

wehnter Franciſcus Ragocky und Nicolaus

Berezeny , als die Uhtheber aller bißher erzehl⸗
ten Ubel / und die offenbahre Majeſt . Ver⸗

—— —. 9. 9. 9. 9. —.
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wobey aber dieſe ausdruͤckliche Condition mit

beygefuͤget/ daß / wer binnen Monaths ⸗Friſt /
von dem dato / der auf gegenwaͤrtigen Reichs⸗
Tag zu Preßburg beſchehenen Publication an⸗

zurechnen / ſelbige ergreiffen / und den gewoͤhn⸗
lichen Eyd der Treue ablegen wird / ſo dann
alle veruͤbte Feindſeligkeiten vergeſſen ſeyn
ſollen ; doch ſollen die / ſo Rechnung abzule⸗
gen / oder die wegen anvertrauter Guͤter Red

und Antwort zu geben / in dieſer Amneſtie

nicht mitbegriffen ſeyn . Hierbey aber haben
die uns getreue Staͤnde an Praͤlaten / Frey⸗
herrn/ Magnaten / und von Adel / die auf gegen⸗
waͤrtigen Reichs⸗Tagverſamlet / uns einhellig
und wohlbedaͤchtlich vorgeſtellet / daß alle und

jede / weß Ehren / Standes und Würden

baß ſie ſeyn moͤchten / ſo fern ſie binnen Mo⸗

naths⸗Friſt / von dem Tage der Publication

an zu rechnen / ſich nicht einfaͤnden / ſondern
in ihrer Rebellion beharreten / und ferner auf
feindlicher E eite verblieben / ingleichem die —

jenigen / die in ſothanen Verbrechen ſterben /
oder durch die Waffen umkommen wuͤrden /

als Majeſtaͤt⸗Verletzer Feinde des Vatterlan .
des und Stoͤhrer des allgemeinen Friedens und

Ruhe / nebſt vorher benennten und auf den

Reichs⸗Taͤgen bereits in die Acht erklaͤrten
und banniſirten ihren Haͤuptern / erklaͤret

und angeſehen / auch als ſolche und Feinde des

Reichs / Krafft dieſes / verfolget / und geſtra⸗
fet / ihre Guͤter / ſo beweg⸗als unbeweglich
unſerm Koͤnigl. Fiſco vor anheim gefallen erkand

werden ſollen / woruͤber als unſer Eigenthum
zu disponiren uns frey ſtehen ſoll . Gegeben in

unſer Reſidentz⸗ Stadt Wien in Beſterreich /
den 14 . Julii 1709 . unſerer Reiche des Roͤmi⸗

ſchenim 20 . des Ungariſchen / und der uͤbrigen
im 22 . und des Boͤhmiſchen im 5. , Jahre .

Joſephus .

( L. S. )

Graf Nicolaus Illeshazy
Ladislaus Hunniady .

Den in dieſem Patent angeſetzten Termin lieſ⸗
ſen die Malcontenten uͤberhaupt hinſtreichen /
daß ſie hernachmahls deſto ſchaͤrffer / als muth/
willige Rebellen mit Feuer und Schwerdt ver⸗

folget werden ſolten . Zu dergleichen Bewerck⸗
ſtelligung war General Heyſter den 8. Junii
von Wien ab⸗ nach Ungarn zu gereiſet / umb

die bey Raab ſtehende Armee zu commendliren /
da ſich die Feinde mit der ſtaͤrckſten Macht eine

Meyle hinter Neuhaͤuſel befanden . Jener be⸗

maͤchtigte ſich des feſten Orts Schimeck /

— —

welchen er den zo0. Julii beſatzte / und
hitrauf ſeine ſchwere Bagage in die groſſe
Schuͤtt ſchickte / um weiteres Vothaben aus⸗

zuführen . Dieſes gieng auf Simonthorna /
welches

ü
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welchts er belagerte und hart beſchieſſen ließ /

dargegen die darinnen liegende Rebellen ſich wa⸗

cker wehrten . Als aber General Heyſter / we⸗

gen erobetten Dornicks das groſſe und kleine
Gewehr / auf einmahl abgehen ließ / als eine

Freuden⸗Bezeigung / meinten die Belaͤgerten /
es ſey dieſes das Zeichen eines vorzunehmen⸗
den General⸗Sturms / begehrten in entſtan⸗

dener Angſt / eilends zu capituliren / und lieſ⸗

ſen ſich / da ihnen Capitulation abgeſchlagen
wurde / bewegen ſich auff Gnad und Ungnad

alſofort zu ergeben / da denn der im Urt gewe⸗
ſene Commendant / Nahmens Hildebrand / in
Eyſen und Bande geſchlagen wurde . Velprin
folgte bald / dieem Simonthorna / und ließ

man den in jenem geweſenen Commendanten /
Nahmens Johann Eckſtein / mitdemSchwerd

richten / andere 6 . Redelsfuͤhrer aber Arque -
bufiren / wegen veruͤbter vieler Grauſamkeiten
und grober an Kayſerl . Maj . begangenen Un⸗

treu . In der Rabau wurden auch 3. Regi⸗

menter derer Rebellen ůͤbern Haufen geworffen/
und 5. ihnen abgenommene Faͤhnlein durch den

Heyſter nach Wien geſendet . Ein beſſerer
Streich aber war es / da nach erobertem Ve⸗

[prin, der General Veterani den Eſterhaſy mit

ſeinen Anhang gewaltig klopffte und ihm in die

3000 . Mann zu nicht machte . General Hey⸗

ſter aber ließ in die 2000 . Gefangene frey heim⸗

gehen / nachdem ſie vorher ſich eydlich verbun⸗

den / die Waffen wieder Kayſerl . Maj . forthin

nicht mehr zu fuͤhren. Nach ſolchen Verrich⸗

tungen zog ſich die Armee bey Raab uͤber die

Donau nach Ober⸗Ungarn / und ordnete man

ein Detachement ab / die Poſtirung derer Berg⸗

ſtädte recht einzurichten / wie ſie denn daſelbſt

und auch in Siebenbuͤrgen wohl beſtellet / ubri⸗

gens auch der feſte Ort Kaͤßmarck unter Kay⸗

ſerl . Bottmaͤßigkeit gebracht wurde / und gieng

General Heyſter mit dem Ende des Jahrs nach

Wien .
Weil unter denen Hungariſchen Rebellen

viele aus Catholiſcher Geiſtlichkeit ſich befan⸗

fuGennec den / ſo mißfiel dieces dem Pabſte dergeſtalt /
daß er an den Cardinal von Sachſen⸗Zeitz /

als Primatem Hungariæ ein Breve abgehen

ließ / in welchem dergleichen rebellirenden

Geiſtlichen zur Strafe der Verluſt aller ihrer

Praͤbenden und Wuͤrden aufferleget / und ge⸗

dachtem Primati Macht gegeben wurde / der⸗

gleichen Strafen zu vollſtrecken / denn der Inn⸗

halt des Paͤbſtlichen Brieffs war dermaſſen ge⸗

faſſet :

Clemens Pabſt der Eilffte des Namens .

Geliebteſter Sohn / unſern Gruß / und

ApoſtoliſchenSegen ! Wir halten davor / daß

niemand gefunden wird / welcher/ ohne innerlich

beweget zu werden / dasenige Feuer anſchauen

kan / darinnen das vormahls ſo bluͤhende Koͤ⸗

nigreich Ungarn ſeit vielen Jahren her brennet /
und welcher die Blindheit derer jenigen / die

ing Kayſ. Hof⸗u .Erblandsheich .
daß ſie Theil daran haben / nicht beweinet: Ei⸗
ne ſolche Blind heit / daß es ſcheinet / ob haͤtten
ſie groſſen theils die Hoffnung und das Verlan⸗

gen der vorigen Ruhe / ſamt demjenigen Gehor⸗
ſam / welchen ſie ihrem rechtmaͤßigen Koͤnige/
unſerm geliebteſten Sohn in JEſu Chriſto Jo⸗
ſeph/ Koͤnige derer Roͤmer und erwehltem Kay
ſer ſchuldig/ wie auch alle Sorge und alle Ubung
des Goͤttlichen Dienſtes / gaͤntzlich hindangeſetzet .

Gewißlich/ das Ungluͤck dieſes Volcks iſt unſe⸗
rer vaͤtterlichen Liebe ein betruͤbter Anblick ;
jedoch was uns hierinnen am bitterſten iſt/ ſol⸗

ches beſtehet darinnen / daß faſt alle Geiſtlichen /
wie wir vernommen / nachdeme ſie derer Pflich⸗
ten ihres Standes vergeſſen haben / zu denen

Rebellengefloſſen ſeynd / und keine Scheu tra⸗

gen / die Rebellen zu ernehren und anzufri⸗
ſchen. Alldieweil wir nun durch geziehmende
Mittel die verwegene Kuͤhnheit dieſer Geiſtli⸗
chen Perſohnen daͤmpffen wollen / welche der⸗

geſtalt ſchnur⸗ſtracks wieder den Stand han —

deln/ zu welchem ſie ſich bekennen / und weil
wir uns dißfals eures Eyfers und eurer hohen

Klugheit bedienen wollen / in welche wir ein

ſonderbahres Vertrauen ſetzen / ſo verordnen

wir / Krafft unſer Apoſtoliſchen Gewalt / und

befehlen/ vermoͤge heiliges Gehorſams / allen

Geiſtlichen /ſowohl Weltlichen als Ordens⸗

Leuthen / von was Stande / Wuͤrde und Be⸗

ſchaffenheit ſie auch immer ſeyn / wenn ſie auch

ſchon wegen einiges Verzugs oder einiger Pri⸗

bilegien von denen andern unterſchieden waͤ⸗

ren / daß ſie von nun an abſtehen / und ſich ins /

kuͤnfftige aller That und Handlung gaͤntzlich
enthalten ſollen / wodurch dergleichen Aufßf⸗

ruhr / Krieg und Rebellion erreget / wieder

erwecket oder unterhalten werden koͤnte / es ge⸗

ſchehe nun ſolſches entweder directe oder indi⸗

recte , und daß ſie ſich nicht unterfangen / de⸗

nenjenigen / welche Neuerungen und Rebel⸗
lionen anrichten / einige Gelegenheit / Mittel /
Huͤlffe oder Beyſtand zu ertheilen / bey Strafe
ihrer Wuͤrden / Canonicate , Abteyen / Prob⸗
ſteyen / Praͤbenden und anderer geiſtlichen Be⸗

neficien entſetzet zu werden / wenn dieſelben
auch ſchon unter das Jus Patronatus einiger
von Adel und vornehmer Gemeinden gehoͤreten/
wie auch bey Strafe einer ewigwaͤhrenden Un⸗
faͤhigkeit/ ſelbige zu beſitzen / viel weniger an⸗

dere dergleichen / oder von denenſelben unter⸗

ſchiedene zu beſitzen / welche ſie etwa inskuͤnfftige
uͤberkommen koͤnten; und im Fall ſie Ordens⸗
Leut ſeynd / bey Strafe aller Actiy und Paſſiv⸗

1709.

Stimmen und aller ihrer Wuͤrden / auch ſo

gar derer hoͤchſten / beraubet zu ſehn / und

zwar mit eben dergleichen Unfaͤhigkeit/ ſelbige

inskuͤnfftige wiederum erlangen zu koͤnnen ; in

welche Strafen ſie würcklich und in der That
innerhalb eines Monathes / von dem Tage
der Publication gegenwärtigen Schreibens an⸗
zurechnen / verfallen ſollen . Wir begehren
hiernechſt / daß wieder ſie nach dem Recht und

nach der Gewohnheit / biß zum Urtheil und

daffelde angezůndet/ oder von denen man weiß biß zur Verdammung zu obgedachten Strafen
———— durch
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durch unſern vielgeliebten Sohn / Chriſtian Au -

gultum , Cardinalen der Heil . Kirche / Hertzo⸗
gen zu Sachſen in dem Heil . Roͤm. Reich / und

mit Dilpenſation und Apoſtoliſcher Einwilli⸗

gung / Obern der Metropolitan - Kirche zu

Gran und Protectorn aller Kirchen in Un⸗

garn verfahren werden ſoll . Wir verleihen
ihm uͤber dieſes Krafft unſerer und des Heil .
Apoſtoliſchen Stuhls Gewalt / die benoͤthig⸗
te Macht / obgedachte Strafen aufzuerlegen /
und alle diejenige abzuſetzen / und abzuſchaf⸗
fen / welche in oberwehnte Verbrechen verfal⸗
len ſeynd / oder welche Theil daran gehabtha⸗
ben / wie nicht weniger / alle andere benoͤthig⸗
te und geziemende Dinge zu thun und zu voll⸗

ſtrecken / und endlich alles / was der jenige nach
dem Recht und nachder Gerechtigkeit thun ſoll
und mag / welcher von dem Pabſt ein ſolches
Amt und eine ſolche Gewalt uͤberkommen hat :
Es wird demnach die Pflicht eurer zur Genuͤge
bekanten Tugend und Eabſigkeit erforderen /
durch Cenſuren und Beſtraffungen / zu Fol⸗
ge der euch hieruͤber ertheileten Macht / alle

diejenige geiſtliche Perſohnen zu ſchrecken / wel⸗

che durch ein ſolches Verhalten den Orden
des Prieſterthums verunehren / oder welche ſich
inskuͤnfftige unterſtehen werden / etwas derglei⸗
chen zu begehen . Unterdeſſen ertheilen wir euch/
vielgeliebter Sohn / aus innig icher Liebe unſern

Maggiore unter demFiſcher⸗Ringe den 17 . Aug .
1709 .im neunten Jahr unſerer Paͤbſtl. Wuͤrde .

Ulyſſes Joſephus , Cardinal Gozzadini .

DerCardinal von Sachſen⸗Zeitz unterließ nit

dieſes eingegangene Paͤbſtliche Breve allenthal⸗
ben hin in Ungarnbekant zu machen / und meh⸗
rere / mit deſſen Innhalt doch uͤbereinſtimmende
Ermahnungen / hinzu zufuͤgen / mit Vorſtellung

was aus Wlichtung dieſer Dinge endlich er⸗

folgen wuͤrde und muͤſte: Allein es wolte doch
daher die erwuͤnſchte Wuͤrckung / zu Minde —

rung der Unruhe und Herſtellung des Friedens /
nicht erfolgen .

Wir muͤſſen aber nach bißher erzehlten Streit⸗
und Kriegs⸗Haͤndeln weiter anzeigen / was fich
etwa ſonſt noch am Kayſerl . Hof und in Erb⸗
landen merckwuͤrdiges ereignet . Man hatte dor⸗

ten die Vergnuguna / zuverlaͤßige Nachricht von

dem mit Paͤbſtl. Heiligkeit getroffenen Ver⸗
gleich zu erhalten / welcher auch den 15 . Febr .
catificiret und dergeſtalt nach Rom zuruck ge⸗

ſendet wurde . An allerhand Luſtbarkeiten ließ
man es / ſonderlich zur Carnevals⸗ Zeit/ nicht

fehlen/ daß auch wohl die gantze Nacht durch/
bitßz Morgends um 7. Uhr / mit Tantzen in Ge⸗

genwart allerhoͤchſter Herrſchafft / ſonſt gewoͤhn⸗
licher Maßen / zubracht wurde was auch Medici

und andre dartu ſagten / oder darvon hielten . De⸗
nen ernſtlichern Dingen aber deſto beſſer vorzu⸗
ſtehen / beliebten Kayſerl . Maj . einen ſonſt nicht
gewoͤhnlichen Conterentz⸗Rath anzuordꝛen / in

welchem die allerwichtigſte Sachen reiflich uͤber⸗

leget / und denn zu ihrer weitern Abmachung
bifoͤrdert werden ſolten . Die erſtlich darzu

Tbeat EUropEi XVII Hell .

Denckwürdiger Geſcichte .

Uratislau / der Baron Seiler die Grafen von

langt / ſo ehemahlige Beſitzer deroſelbigen ge —

Apoſtol . Segen . Gegeben zu Rom zu §. Maria

bewan / wie hier folgend zu erſehen :

genommene 9 . Perſohnen waren / der Cardi1709 .
nal von Lamberg / der Fuͤrſt von Salm / der Augeerdne,
Printz Eugene , der Graf von Mansfeld undler Farle
Furſt zu Fundi , der Graf Trautſohn / der Graf Raßß

Sintzendorff und Windiſch⸗Graͤtz / zu denen

dieſes Jahr annoch ber Graf Wallenſtein / der

Cammer Præſident , und Reichs⸗Vice Cantz⸗
ler / Graf von Schoͤnborn / beygefuͤget wur⸗

den . Der ObriſtCämmerer von Trautſohn /
erhielt von Kayſerl . Majeſt . ein ſehr koſtbahrts
Oſter⸗Ey / indem ſie ihm / an Statt deſſelbi⸗
gen / die Verzeichnuß von 30 . neu gemachten
Cammer⸗Herrn uͤberreichten / deren jeder ihm/

Krafft alten Herkommens / 200 . Ducaten ge⸗Ientrcam⸗
ben muſte / ſo eine Summe von 600 . Du⸗mir⸗Perrn.
caten austrug / gewiß ein Præſent , das was

ſchoͤnes heiſſen mochte . Der Kayſerl . Liebling /
von Lamberg / erhielt dieſes Jahrs den 10 .

May die wuͤrckliche Belehnung uͤber die ihm
von Kayſerl. Majeſt . allergnaͤdigſt uͤberlaſſene
Land⸗Grafſchafft Leuchtenberg / mitallemRang
Prærogativ und Wuͤrdigkeit / auch was Seſſio⸗
nem und Votum auf dem Reichs⸗Tag anbe⸗

Lamberg
mit Leuch⸗

thn
habt / welches alles / ſchon erzehlter Maßen⸗
Anſtoß bey der Reichs⸗Verſammlung gab /

auch bey andern Fuͤrſten ſcheele Augen ſetzte
die ihm / ob er gleich kaum zu dieſer Muͤrd .

gelanget / dennoch nachgehen ſolten / da ſie doch
an ſolchem Stande aͤlter waren / Z. E. alle

Fuͤrſten in Kayſerl . Erblanden / nahmentlidh
auch der Obriſt Hofmeiſter / Fuͤrſtvon Saln /
der ſich dieſes wohl ſonderlich zu Gemuͤth ge⸗

zogen haben / und ſelbiges auch wohl ſeinen .
Entſchluß / Dienſt und Hof zu verlaſſen / ( da⸗
von bald ein mehrers ) nicht geringes Gewicht
gegeben haben mochte . Er unterließ nicht

Kayſerl . Majeſt . hieruͤber eine Vorſtellung zu
thun und darzulegen / was fuͤrSchwierigkeitti
es bey dieſer Beonadigung / nach ihrer ange⸗

fuͤhrten ſonderbahren Beſchaffenheit / abgeben
muͤſte/ und war die Ausfuͤhrung der Sachen

Daß Ihr . Kayſerl .Maj . wegen der dem FuͤrSalmiſche
ſten von Lamderg juͤngſt allergnaͤdigſt verliehe⸗Borſtelang
ner Belehnung der Landgraffchafft Leuchtenberguangenen

ſich nicht allein hiebevor / ſondern auch noch in den modam

Neulichkeit dahin wiederhohlter gnaͤdigſt erklaͤ⸗e
ret haben / wes Geſtalten dero gerechteſte Mey⸗
nung nicht ſeye/ dero Obriſt Hofmeiſtern / dem

Fuͤrſten von Salm / und deſſen Fuͤrſtl. Nach⸗
folgern / anderen an dem Kayſ . Hof als Fuͤrſten
von Salm hergebrachten Rang / durch ſothane
Belehnung daſelbſten einiger Maßen præjudici⸗
ren zu laſſen /das erkennet manzwar Fuͤrſtl . Sal⸗
miſcher Seits mit geziemendem unterthaͤnig⸗
ſtem Danck : Nachdemmahlen aber Kayſerl .
Maj .ehe und bevor dieſelbe zu ſchon gemelder
Belehnung geſchritten der Nothdurfft und der

Sachen Beſchaffenheit nach / etwa vorlaͤuffig
nicht angezeiget worden / was fuͤr gefaͤhrliche
Folgen und ſchaͤdliche Colliſiones in dem Roͤm.
Reich / und abſonderlich in dem Fuͤrſtl. Collegio
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hiernechſt le chtfam erwachſen konten / dafern
ſder Fürſt von Lam erg in demſelben/ folgbar
lauff Reichs und Creyß⸗Taͤgen / auch andern
Conventibus publicis, unterm Vorwand obbe⸗ ö

ruͤhrter Leuchtenbergiſcher Belehnung der Sitz
nd Rang vor andern Fürſten anmaßllch neh⸗

men und behaupten / mithin auf den Fall / da

Ihro Kayſerl . Maj oder deroNachfolgeream

Reich den Reichs⸗Tag mit dero hoͤchſter Ge⸗

genwart je zu weilen zu beehren geruhen moͤch⸗
len/ ſo vielen dabey intercllitten Furſtlichen
Häuſern im Sitzen und Votiren vorzutretten

intentioniret waͤre; als befindet man Fürſtl.
Seits ſich unumgaͤnglich bemußiget / Ihro

Kayſerl . Maj . annoch unterthaͤnigſt vorzultel⸗
len / daß / ob man zwar dem Fuͤrſten von Lam⸗
berg die / aus Kayſerl . allergnadigſten Milde /
unlaͤngſt auf denſelben gediehene Land⸗Graf
ſchafft Leuchtenberg / und daß ſelber zu Über⸗
nehmung tines Matricular -Anſchlags und Fuͤh⸗

rung eines Fuͤrſt . Voti , nach einmahlerlang⸗
ter Fürſtlichen Würde / durch ohnmittelbah⸗
re Güter im RoͤmiſchenReich ſich anſaͤßig ma⸗

che/ und ſo fort qualificire / keines wegs miß⸗

goͤnnet / man jedoch dabey nicht weniger der
tloͤſtlichen Hoffnung lebe / Ihro Kayſcrliche

Majeſtät werden zuverlaßiger Hoffnung der

diſſeitigen Befugnuͤſſen und wehlhergebrachten
Vorrechte der Fuͤrſten von Lamberg/ ahin gna.
digſt anzuweiſen geruhen/ daß derſelbe mittelſt

von ſich ſtellenden bundigen Kevers gegen den

Furſten von Salm ſich zum kräfftigſten an⸗

heiſchig und verbindlich mache/ daß Er/ Veſſen

Erben und Nachfolgere / nicht allein über den

Fürſten von Salm deſſen Erben und Nach⸗
folgere unter dem Titul und Rechten eines

Landgrafen von Leuchtenberg / uͤber kurtz oder

lang / weder an dero Kayſerl. Hof „noch auff
Reichs und Ereyh - Taͤgen oder andern Con⸗
ventibus publicis Imperüi , einigen Vor ſitzes und

Vor gangs ſich wedervorſich ſelbſten/ nochdurch
deſſen uͤber die Fuͤrſtl. Salmiſche Abgeordnete
der Kayſerl . gnaͤdigſten Vertroͤſtung nach⸗
niemahlen anmaßen / ſondern auch/ als offt
Ihre Kayſerl . Maj . oder ein zeitlicher, Roͤm .
Kayſer dem Reichs Tag in hoͤchſter Perſohn

bey zuwohnen gnaͤdigſtes Belieben tragen
moͤchten/ ſich ſo dann deſſelben für ſeine Per⸗

ſohn / wie auch des Sitzens und Votnens dar⸗

auf allerdings enthalten wolle und ſolle. Aller⸗
maßen man Fürſtl . Salmiſcher Seits ſich da⸗

mit ſo gern befriediget / als man hinwiederum
zabey auſſer allen Zweifſel ſtellet / es werde der

Fürſt von Lamberg ſothanen Küpſerl. gnaͤdig⸗
ſten Angeſinnen ſich umb deſtowilliger gezie⸗
nend unterwerffen / weiſen hiebevor einiger

Stimme und Sitzes auff Reichs⸗ und Creyß⸗

Taͤgen / oder andernwaͤrtigen Vorgangs be⸗
kanntlich ſo wenig gedacht worden / daß viel⸗

mehr Ihro Kayſerl . Majeſt . auf die bey de⸗

roſelben deßhalben gethane unterthaͤnigſte An⸗

frage deme allem hoͤchſt bedaͤchtlich wiederſpro⸗

Beſchreibung

deſſen wahrer Convenientz allerd ngs gemäß

Kayſ . Hofu. Erblonds Geſch⸗
meyniet ſeye / wie bereits gemeldet/ ſich nd⸗ 1705digſt vernehmen laſſen . Und waͤre ich uͤbri⸗
gens der unvorgreifflichen Meynung / daß 800Fürſten von Lamberg am fuͤrtraͤglichſten und

ſeyn wůrde / wann er / um Ihre Kayſterl . Maj .
in die Neceſſitdt nicht zu ſetzen/ ſothaner Scſſion

halber / ber die in dero Erb⸗Landen Angeſeſſe⸗
ne / als auch mehr andere getreue en ,ſten/ eine ſo einpfindliche Disconlolation zu ver⸗
haͤngen / jetztgedachtet Seſſion ſich zu mahlen
begeben / einfolglich zu mehrerer Beforderung
ſeiner Admiſſion , mit der es / wiedrigen fals/
vermuthlich / zu Kayſerl . Majeſt . ſelbſt eigenem
vielem Unluſt / es ſich noch lang verziehen
dorffte / an Sitz und Rang / wie ihm deſffen
Erhoͤhung zu der Fürſtl . Würde ſelbſt beſchei⸗
det / ſich vergnuͤgen laſſen wolte ; geſtallſam er
dadurch aller/ ihme ſonſt noch bevorſtehen ' en
vielen Verdrießlichkeiten ſich zuverſichlich ent⸗
heben / folgbar ſeine gedachte Admifſion umb

ſo leichter machen koͤnte ꝛc. ꝛc. Allein dieſe Ad -
miſſion gieng doch / mittelſt gebrauchter Ge⸗
ſchwindigkeit und anderer Anſtalten / beſſer ab/
als man nicht gemeinet / wie bey denen Reichs
und Creyß Geſchichten zu ſehen geweſen / wenn
nur das erlangte lange Dauerhafftigeit gehabt
hätte / daran es doch gefehlet / wie die Folge
der Geſchichte / zuſeiner Zeit / darlegen wird

Indeſſen kam doch ein⸗und anders / ſo voiſheben
als wieder den Fuͤrſten von Lamberg / zun Hrüme.
Vorſchein / und machte man eine Berzeichnißß
etlicher Grafen bekant / ſo zu denen alten

Reichs⸗Hertzogt huͤmern gelangt und dere
Rang alſo fort vor andern alten Haͤuſern Fürſt
lichen Stands behauptethaͤtten / woraus mar
folgern wolte / daß es ja dermahln nichts neues
wenn ein Fuͤrſtzu einer Land⸗Grafſchafft erho
ben / und des ihr anklebenden Rangs theilhaff
tig / daher aber andern aͤltern Fuͤrſten rorge
zogen wuͤrde . Was in alten Zeiten aus Gra
fen gleich ſo fort zu Reichs⸗ Hertzogen ge⸗
wordene Leute anbelangte ; So hieß davon ,
es waͤren die Grafen von Lengenfeld Her⸗
oge zu Bayern / unter Koͤnig Ludwig ,
Arnolphi Sohn / auch Conrado I. und Hen — 1
rico I . geworden . De Grafen von Ehgis⸗ f
heim im Elſaß Hertzoge in Lothringen / Her⸗
mann Billing von Stubeckteshorn Hertzog
in Sachſen / die Grafen in Loͤben Hertzoge
in Braband / Urahnen des Hauſes Heſſen /
die Grafen von Hohen⸗Stauffen Hertzoge in
Schwaben / Graf Lotharius von Querfurt und
Supplinburg Hertzog in Sachſen / hernach
Kayſer / die Grafen von Hapſpurg Hertzoge
in Oeſterreich ꝛc. Sagte man ! Dieſe Grafen
waͤren alle von alt Sraͤflichem auch wohl Koͤnigl.
und Hertzoglichem Geblute hergeſtammet / da fü0
Lambergiſch Hauß noch ſo lange nicht gegräft

5

und noch neulicher gefurſtet waͤre; ſo diene
zur Antwort / Hertzoge haͤtten vor dem die
hoͤchſte Claſſe / nach dem Kayſer / ausgemacht /

ſchen und daß es mit Verſchenckung der Land⸗

Grafſchafft Leuchtenbergdahin keines weges ge⸗

waͤren alſo allen andern Fuͤrſten vorgegangen /
Lidemnach der Sprung aus dem Grafen in

denn
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4 ſen als wenn anitzo ein neuer Graf oder

Fuͤrſt etliche alten Fuͤrſtlichen Haͤuſern vor⸗

geſetzt würde u. f . w. Dargegen ſagten nun

andere : es ſey was anders / in hoͤhereClaſſe ver⸗
ſetzet / und wieder was anders / aͤltern in einer

Claſſe neuerlich vorgeſetzet werden / wie hier

mit Lamberg geſchehen wolte / in der Wahl Ca-
pitulation ſey verſehen / es ſoll niemand alten

Haäͤuſern zu Præjuditz mit neuen Prædicaten /
gleichen oder hoͤhern Tituln begabet werden :

Daher folge / daß man auch keinen neuenFuͤrſten /

mit einem alten Reichs⸗Fuͤrſtenthum / alten

Häufern zum Nachtheil / begaben doͤrffe . Ein

Ulnterſcheid muͤſſe/ zwiſchen Voro und Seſſione

an ſich und denn dem ordine & loco Seſſionis &
Voti gemachet werden : Jenes haffte wohl an

dem Territorio „ dieſes aber richte ſich nach dem

Alterthum derer mit ſolchen Lerritorüs begabten

Perſonen und Familien / wie denn auch denen

aͤltern Fuͤrſten vorbehalten zu werden pflegte /
doß es ihnen am Loco und Ordine des Vorſitzes
ohnſchaͤblich ſeyn ſolle / wenn neue ehender ad

actuale Votum gelangten und dergleichen
mehr .

Fuͤrſt von Salm machte uͤbrigens / wie auch

ſchon vorigen Jahrs geſchehen / noch immer

Mine von Hof und Dienſt ſich zubegeben / weil

ohne dem die Jahre verhanden . Ihro Kayſerl .

Maj . lieſſen ihm aber durch ſeinen guten Freund
und alten Bekanten / den Biſchoff von Wien

mittelſt eines Billets hinterbringen / daß ſie ger⸗
ne ſaͤhen/ wenn er laͤnger bey Hofe bliebe / Maſ⸗
ſen / bey dermahligen Conjuncturen / ſeine Ge⸗

genwart nicht nur Kayſerl . Maj . Dienſten / ſon⸗
dern auch geſambtem gemeinen Weſenerſpriß⸗
lich ſey ꝛe. Allein weder Kayſerl . Billet /
noch das ſelbigem zufolge vorgenommene Zure⸗
den des Wieneriſchen Biſchoffs hatten rechten

Eingang gehabt / und waren hierauf Kayſerl.
Maj . ſelbſt ſo gnaͤdig geweſen ihn zubeſuchen /
da es denn an Vorſtellungen wohl nicht gefeh⸗
ſet haben wird . Man machte ſich auch gegen

Ausgang des Mayens Hofnung / er werde blei⸗

ben / wo nicht in der Obriſt⸗Hof⸗Meiſter kun-
cxion , doch bey denen Verrichtungen des Mi -

niſterii Status , als Conftrentz - Rath Und der⸗

gleichen mehr . Doch hatte er die offne Tafel

eingeſtellet / ſchickte auchdas von Hofaus dar⸗

zu gehabte ſilberne Service wiederum in die Kay⸗
ſerl . Silber Caͤmmerey zuruͤck / gieng aber vol⸗

lends nach Aachen / als ins Baad / fuͤhrte da⸗

ſelbſt ein ſehr eingezogen Leben / mehrentheils
mit ſeinem geiſtlichen converſirende / daß auch

ſonſt bey ihm zum Beſten gelittene Freunde /
mit groſſer Müͤh/ einigen Zutritt bey ihm erlan⸗

flünn i,gen konten. Endlich erfuhr man / daß ſeine

nanng Wiederkunfftnicht zu hoffenſey / als bis hieher
geweſener Ober⸗Caͤmmerer / Graf von Traut⸗

ſohn/ gegen den Ausgang des Auguſti zum O⸗

briſt⸗Hof⸗Meiſter gemacht/ an deſſen Stelle

der Graf Wallenſtein zum Ober - Caͤmmerer

genommen / und Graf Ignatius von Paar / zu

iet von :
eclm vere

aäſſtt Dienß
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DenckwüuͤrdigerGeſchichte .
der

let wurde .
Stand viel groͤſſer gewe⸗
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Kayſerinen Obriſten⸗Hof⸗Meiſter angeſtel , 1709 .

Sovoyen machte noch immer viel Foderun⸗Gecnnw .
gen an den Kayſerl . Hof / und wolte mit dem Kafftaß

Viguevaniſchen und ſo weiter / uͤder das ſchon Savopen
erhaltene / verſehen und belehret ſeyn / darzu

Kayſerl . Seits keine ſo groſſe Neigung ſeyn

mochte : Weil aber doch der Savoyiſche En —

voyé , Graf von Tarini , nicht abließ / deßhalben
Erinnerungen zu thun / wurde der Baron von

Neſſelroth / Biſchoff zu Fuͤnffkirchen in Un⸗
garn / an den Savoyiſchen Hof / im Auguſto /
geſchickt / deßhalben das noͤthige vorzuſtellen

und abzumachen . Den 1. Oct . als am Ge⸗

burts⸗Tage König Carls in Spanien / lieſſen
Ihro Kayſerl . Maj . dero geheimbden Confe⸗
rentz Rath / General Feld⸗Marſchalln / Gou-
verneur zu Comorren / Rittern des guldnen
Fheſſes / und Grande von Spanien / Herr

Heinrich Frantzen / Fuͤrſten von kondi , Gra⸗

fen zu Mansfeld / von neuem / als einen wuͤrck⸗

lichen Reichs⸗Füuͤrſten / erklären . ö

In Schleſien hatten dieſes Jahr dieEinwoh⸗ Srchlellu
ner / wegen derer Schwediſch⸗Pohlniſch⸗Saͤch⸗ aus Pohlen

fiſchen Troublen / mancherley Ungelegenheit
und Beſorgnis gehabt / wie denn einig⸗Schwe⸗

diſch Pohlniſche Partheyen kein Bedencken ge⸗

tragen in Schleſien zu ſtreiffen / dargegen das

daſige Ober⸗Amt denen aufPoſtirung an Graͤn⸗

tzen ſtehenden Kayſerl . Voͤlckern befohlen / Ge⸗

walt mit Gewalt / bey ferner dergleichem Zu⸗

fall / abzuhalten . An denen zwiſchen Pohlen

und Ungarn liegenden Orten im Troppauiſchen
und dergleichen fanden ſich viele Pohlniſche und

Ungariſche Magnaten im Julio u. ſ . w. Die

da wohl mercken lieſſen / daß ſie des Koͤnigs

Auguſti Sache beygethan / und / zu deſſen Vor⸗

theil / groſſe Veraͤnderungen unter Handen
waͤren / von deren Erfolg die Saͤchſiſch ⸗- und

Pohlniſche Geſchichte das mehrere berichten

werden / wie denn auch / auf Kayſerl . aus⸗

druͤckliche Ordre / an denen Schleſiſchen Po

ſtirungen / ein Saͤchſiſcher von Molcovv , zu⸗

ruͤckkommender Courier den 14 . Junii / ohn

Aufenthalt / durch⸗ und fort gelaſſen wurde /
da ſonſt es / wegen in Pohlen grasſirender Peſt /
ſehr hart hergieng. Da ſich nun die Sachen

hernach gewaltig aͤnderten / und der Wieder⸗

Eingang Koͤnigs Auguſti in Pohlen gewiß

gnug war / ordneten Kayſerl . Maj den Gene⸗

ral Wiltſchek nach Molcoyvv in Geſanbſchafft
ab / umb daſelbſt das Kayſerl . Inrereſſe zu wah⸗

ren / der wohl an dieſem Hofe nicht unange⸗

nehm ſeyn konte / weil er die Poſtirung zwi⸗

ſchen Schleſien und Pohlen bißher commencli⸗
ret / alſo Gelegenheit gnug hatte / ſich dem Koͤ⸗

nig Auguſto folglich auch dem Moſcowitiſchen
Czaar gefaͤlligzumachen . Bey gewiſſer Kund⸗
werdung des Schwediſchen Unglucks am KayJ eene ,

ſerl . Hofe / hatten doch Ihro Kayſerl . Maj. cur aegen

grosmuthig ſich vernehmen laſſen / es ſoltenenae
Koͤnigl . Maj in Schweden / wenn ſie aus der Semeden.
Türckey ihren Rückweg in dero Reich durch

Kayſerl . Erblaͤnder nähmen wolten ſichre

54 Relle

LaͤſfetMoſ⸗
eowitiſchen
wichtigen
Conrier
durch

Kayſerl .
Geſand⸗
ſchafft nach
Moſcow
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J7oο Reiſe haben undihrem Stande gemaß tractnet

werden ꝛc. Dem Koͤnig in Dannemarck hatte

man auch/ bey ſeiner Retour aus Italien / und

darbey ſich ereignenden Belretung Kayſerl.
Compll. Erblande allerhand freundw llige Hoͤfligkeitzu⸗

Blntt. erzelgen gar nicht vergeſſen und wurde hierzu

c Graf Gundacker von Dietrichſtein gebrauchet /

der deßhalben nach Tyrol gehen muſte / allwo

ſich der Koͤnig von Daͤnnemarck / bey daſigem
Gouverncur , Pfaltz - Grafen Carl von Neu⸗

burg / ziemlich wohl erluſtiget hatte / da die

Heim eiſe im Fruͤhjahr vor ſich gegangen war .

Deſſen Trouppen wurden aus Ungarn dieſes
Jahr heim gelaſſen / welches aber Schand / zu

ſeinem Nachtheil geſchehen zu ſeyn / ausdeu⸗

tete .

Der verwittibten Kayſerin Obriſt⸗ Hof ,

Otdün 5on Weiſtetinne / Graͤfin von Felß / ſtarb den 19.

Felß klidt Nov . und genoß die ſonderbahre Ehre/ daß ſie

mit Lels· bochſtgedachte
verwittibte Kayſerl . Maj . ſelbſt

wffener mit eignen Haͤnden / in den Sarg legen helffen ⸗

Kopſeria und ihr ein gewiſſes Andachts⸗Creutzelchen vom

Halſe genommen / umb es zu einem fernern An⸗

dencken der abgeſtorbnen zu behalten . Der ver⸗

blichene Coͤrper wurde hernach von 12 . Tam⸗

mer⸗Herren in ſein Begraͤbniß zu denen L. P . Au -

Plana von guſtinern getragen . Den 23 . dito hatte der

einenPiik. Marggraf Piazza bey Kayſerl . Maj . Audientz ,

dlomten, Hanck abzuſtatten / daß ſolche ihn / als Päbſtl .
Nuntium annehmen wollen ꝛc. Der Paͤhſtliche
Euckel / Don Hannibal Albani , war auch ſelbſt

gen Wien kommen / wegen Paͤbſtl. Interelle

abts von kin und ancers zu handeln . Die wurckliche
Remptens Beſoͤrderung des Abts von Kempten zur Reichs⸗
Pochg ( 6Hof⸗Raths bralidenten Stelle kam auch die⸗

Pedfictnt, ſſes Jahr nicht zum Stande / und wolteneinige
ſcaſſt wil Mummeln / als haͤtte er ſich bey derCammer⸗Ge⸗
alct fot

feichts⸗Vilirarion dem Kayſerl . Hofe / eben nicht

1 IJDeon Geſtalt der Ober⸗ Pfaltz das

5 Y ( ( Recht
derer Staͤnde / Land⸗Tage

ankefahren 23 zu halten und ſ. w. durch Kayſerl .

Maj . zugeſtanden worden / iſt bey

denen Geſchichten des 170/ten Jahrs in dieſem

Theil des Theatri gemeldet worden . Da nun

dieſes von Bayern ſonſt beſeſſene Land dermah⸗
len an Pfaltz wiederum gediehen war / wolte

Chur⸗Pfaltz dieſes wiederum aͤndern / und ließ

dieſemnach die von denen Obern⸗Pfaͤltziſchen
Land⸗ Ständen kaum wieder angereichtete

Landſchaffts⸗Cantzley verſchlieſſen . Regen⸗

ſpurg hatte das Gluͤck einen Proceß wieder Ca⸗
thol . Geiſtlichkeit / wegen des Bierſchancks / zu⸗

E Aunpnregewmnen/ und zwar dieſes zu Folge des Anno

geminar derl1 65 4 . hieruber ſchon mit dem mediat - und im -

Sauee mediat - Clero ettichteten Vergleichs / da die

Jenſchans Reichs Hof Raths ? Sententz dahin gelautet .

Daß der Clerus nicht mehr Bier / als zu ſelbſt

eigner Noiddurftt brauchte / brauen / und

—
u* — —

allemaßl ſo gar gefallig und deliebt aufgefuͤhret. ſ170h.
So gab es auch andere Hunderungen / da ſeine
Conventualen von Erwehlung eines Coadjuroris
zu ſchwaͤtzen angefangen / wenn er die Reichs⸗

Hof Raths⸗Præſidenten Stelle antraͤte ; wie⸗

wohlen andre dieſes nur fuͤr eine Finte halten
wolten / den Abt mit Ehren aus dem Handel

zuziehen / weil man doch Cathol . Orts wohl

gemerckt / daß die Evangeliſche Stände doch
mit ſeiner Fordterung nicht zufrieden waren /

ſondern / da ſie erfolgte / ſich allmählig dem

Reichs⸗Hof⸗Rath entziehen wuͤrden / wie man

denn die Reverlales hervorbrachte / ſo dieſer

Abt dem Pabſt / als er Abt worden / ausgeſtel . 5r

—— —

let / zu tinem Beweißthum / daß ſich Proteſti⸗finuden
rende zu ihm nichts gutes verſehen köͤnten/ dannſurgn lu,

ner Reverft
ſie lauteten dermaſſen: Ich Rupertus erwähleungen

ter Abt von Kempten / des Ordens S. Benedict Palftru
verbinde mich / ſo nach wie vor dem H. Petro / dächtig

der heiligen Roͤm. Kirchen / und unſerm Heil .

Vatter Innocentio XI . wie auch deſſen recht⸗

maͤßigen Nachfolgern getreu und gehorſam zu⸗

verbleiben . Ich will guf keine Art und Weiſe

weder mit Conſens , Rath oder That darzu helf⸗

fen / daß jemand von ihnen an Leib oder Leben/
oder ſonſt auf einige Art und Weiſe / unter was

vor Prætext es auch immer ſeyn moͤchte/ beſchaͤdi .

get werdezihre Anſchlaͤge / ſo ſie mir entweder ſelbſſ

in Perſon oder durch ihre Nuntios und Brieffe
anvertrauen moͤchten/ will ich keinem zu ihrem

Nachtheil offenbahren / hingegen will ich ihnen
nach Moͤglichkeit behuͤlfflich ſeyn / das Pabſt

thum und die Regalia des H. Petri / wied er allt

und jede/ jedoch meinen Orden unbeſchadet / zu

vertheidigen ꝛc. Die Ketzer aber und Schisma⸗

ticos wie auch alle die ſich wieder unſer Ober⸗

Haupt und deſſen Nachfolger rebelliſch auff⸗

fͤhren/ will ichnach Vermoͤgen verfolgen und

Bahriſche Geſchichte .

beſtreiten .

folglich keines mehr jewanden verkauffen ſolte ꝛe.

Ob nun gleich Bier⸗Schencken eben kein ſo gar

anſtaͤndiger Handel vor die Geiſtlichkeit iſt / wol⸗

te ſie doch ſelbigen / weil er vortheilhafft war/
ihn nicht gern abſprechen laſſen / ſondern meintt

ſich noch durch das eingewandte Remedium Ke⸗

viſionis zu helffen / da immittelſt das Urtheil

doch in ſeine Vollſtreckung gehen muſte . Die

guten Bayern hatten mehr Urſach ſich zubekla⸗

gen / da immer ein Stück nach dem andern

weiter dem Lande abgeriſſen wurde / welches

unter ihrem geweſenen Chur⸗Fuͤrſlen ſich bey⸗

fummen gefunden hatte . Denn auſſer dem ſonſt
weggekommenen und anderweitig vermeldeten/
war es nun immer weiter fortgegangen / und

ſtund auf dem Schlufje noch weiter fortzuge⸗
hen . Die darüder mißvergnuͤgte Bayern lieſ ,

ſen alſo eine Specification auskommen / in wel⸗

cher die von Bayern gekommene / oder / mch
zu kommen deſorgte Land und Leute erzehlet

und
— —
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fell.
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